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4.

Bauen mit Glas wird zunehmend anspruchs-
voller. Nicht nur die Scheibenabmessungen 
haben inzwischen Größen erreicht, die noch 
vor wenigen Jahren undenkbar waren, auch 
das Anwendungsgebiet für Glas insgesamt 
ist stetig gewachsen. Glas übernimmt mitt-
lerweile sogar statische Funktionen in früher 
unbekannten Anwendungen, z. B. bei den 
geklebten Verglasungen in Fensterrahmen 
(direct glazing).

Für die vielfältigen Nutzungsarten sind detail-
lierte Kenntnisse darüber erforderlich, was 
mit welcher Glasart gemacht werden kann 
und darf. Die Dimensionierung der Glas-
scheiben muss mit der geplanten Anwen-
dung zusammenpassen (siehe Kapitel 4.1).  

Bei allen sicherheitsrelevanten Anwendun-
gen gilt: Wenn Glas doch einmal zu Bruch 
geht, darf kein Schaden an Leib und Leben 
entstehen. Glas kann aber auch aktiv helfen, 
unser Hab und Gut vor Einbruch und Dieb-
stahl zu bewahren und bei Angriffen aller Art 
Leben zu schützen. 

Im Zusammenhang mit Glas werden deshalb 
zwei Aspekte von Sicherheit unterschieden:

 ¡  Passive Sicherheit = Der Schutz vor Glas 
(safety): Kommt es zum Bruch von Glas, 
sollen Menschen vor Verletzungen durch 
das Glas geschützt sein (siehe Kapitel 4.2). 

 ¡  Aktive Sicherheit = Der Schutz durch Glas 
(security). Glas soll vor Einbruch oder 
Ausbruch, vor Angriff auf Leib und Leben 
mit Beschuss oder Sprengstoffen und 
im Brandfall vor Feuer schützen (siehe  
Kapitel 4.3 und 4.4).

 
Verglasungen können je nach Art und Aus-
führung auch beide Sicherheitsfunktionen,  
d. h. passiven und aktiven Schutz überneh-
men.

Dieses Kapitel gibt einen Einblick in die An-
wendungsmöglichkeiten von Glas. Es ersetzt 
auf keinen Fall die Beschäftigung mit den re-
levanten Normen und Richtlinien und deren 
Beachtung, sondern es soll als Einführung in 
die vielfältigen und spannenden Anwendun-
gen für Glas verstanden werden.

Für Informationen zu Herstellung, Eigen-
schaften, Bearbeitungs- und Einsatzmöglich-
keiten dieser und weiterer Glaserzeugnisse 
wird auf Kapitel 2 verwiesen. 

Anwendungstechnik
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Einleitung

Bauwerke sollen grundsätzlich mit ange-
messener Zuverlässigkeit gegen Versagen 
sicher sein und die vorgesehene Nutzung 
für die geplante Dauer gewährleisten, auch 
unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Ge-
sichtspunkte. Alle Konstruktionen aus und 
mit Glas müssen deshalb so geplant und 
ausgeführt werden, dass sie während ihrer 
Nutzungsdauer den vorhersehbaren Ein-
wirkungen zuverlässig standhalten und ge-
brauchstauglich bleiben. 

Die Glaseigenschaften, die Scheibendicken 
und -abmessungen sowie die Verglasungs-
aufbauten müssen mit objektiven Kriterien 
korrekt festgelegt werden. Zunächst werden 
die Anforderungen ermittelt und danach die 
Belastbarkeit des Bauteils festgestellt. Dies 
wird im Ingenieurwesen als Bemessung oder 
Dimensionierung bezeichnet.

In der Vergangenheit wurden Glasscheiben 
nach den Technischen Regeln des DIBt dimen- 
sioniert:
TRLV:  Technische Regel für die Verwendung 

von linienförmig gelagerten Vergla-
sungen

TRPV:  Technische Regel für die Bemessung 
und die Ausführung punktförmig ge-
lagerter Verglasungen

TRAV:  Technische Regel für die Verwendung 
von absturzsichernden Verglasungen

GLASDIMENSIONIERUNG IN DER ANWENDUNG

Für die gestiegenen Ansprüche und neuen 
Anwendungen reichten diese Regeln jedoch 
nicht mehr aus. Es wurde notwendig, die 
bisherigen Regeln und Normen an die aktu-
ellen Anforderungen anzupassen und eine 
allgemeingültige und schlüssige Normung 
für die Glasdimensionierung zu schaffen. So 
entstand in Deutschland in langjähriger Ar-
beit die Normenreihe DIN 18008 „Glas 
im Bauwesen – Bemessungs- und Kon-
struktionsregeln“, die in der Endfassung 
aus insgesamt 7 Teilen bestehen wird. 

4.1

4.1.1
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Bis 2015 Normenreihe DIN 18008  
Glas im Bauwesen – Bemessungs- 
und Konstruktionsregeln

TRLV/TRPV/DIN 18516-4

TRAV Teil 4:  Zusatzanforderungen an absturz- 
sichernde Verglasungen

Teil 5:  Zusatzanforderungen an begehbare 
Verglasungen

Teil 6: Zusatzanforderungen an
zu Instandhaltungsmaßnahmen  
betretbare Verglasungen und an  
durchsturzsichere Verglasungen

Teil 2: Linienförmig gelagerte Verglasungen

Teil 3: Punktförmig gelagerte Verglasungen

Merkblatt DIBt/AbZ/
Oberste Baubehörden der Länder

Teil 1: Begriffe und allgemeine Grundlagen

Teil 7 (in Vorbereitung):  Sonderkonstruktionen

Forderungen der Berufsgenossenschaft 
hinsichtlich der Betretbarkeit zu Reini-
gungs- und Wartungszwecken

Überblick DIN 18008 Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln

Aktueller Stand der Bemessungs- und Konstruktionsregeln für Bauprodukte mit Glas in Deutschland (Darstellung in 
Anlehnung an BF-Merkblatt 019/2015 Leitfaden zur Glasbemessung nach DIN 18008)

Die Teile 1 und 2 der DIN 18008 wurden 
2010 veröffentlicht, die Teile 3 bis 5 folgten 
2013, und Teil 6 im Jahr 2018. Diese sechs 
Teile sind in Deutschland mittlerweile in allen 
Bundesländern bauaufsichtlich eingeführt 
und ersetzen die bisherigen Technischen 
Regeln. Teil 7 ist noch in Vorbereitung. Im 
Mai 2020 erschienen die Teile 1 und 2 
als überarbeitete Fassungen mit einigen 
wichtigen Änderungen. Allerdings werden 
diese Neuerungen bauaufsichtlich erst 

Teil 1 der Norm, DIN 18008-1 ist die Grund-
lage für alle weiteren Normteile und stellt 
Bemessungs- und Konstruktionsregeln sowie 
Vorgaben für versuchstechnische Nachweise 
zur Verfügung. Dieser Normteil ist nicht auf 
ausfachende Verglasungen beschränkt, son-
dern wurde so gestaltet, dass er auch für die 
Sonderkonstruktionen des geplanten Teils 7 
anwendbar ist. Außerdem können so bei Be-
darf später noch weitere Normteile aufgenom-
men werden. Die Normteile 2 bis 6 (bzw. spä-
ter bis 7) gelten dann jeweils in Verbindung 
mit Teil 1. 

4.1.2

Bezeichnung Bedeutung

Vertikalverglasung Neigung ≤ 10° zur Vertikalen

Horizontalverglasung Neigung > 10° zur Vertikalen

Überkopfverglasung
Horizontalverglasung mit Verkehrsfläche/ 
Zugänglichkeit für Personen unterhalb der Verglasung

Ausfachende Glasscheibe
Glasscheibe, die planmäßig nur Beanspruchungen aus ihrem Eigengewicht und 
den auf sie entfallenden Querlasten (Wind, Schnee, usw.) sowie gegebenenfalls 
Eislasten und Klimalasten erfährt

Einfachglas
Glasaufbau aus einer monolithischen Glasscheibe oder aus mehreren, zu Ver-
bundglas (VG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG) verbundenen Scheiben

Mehrscheiben-Isolierglas 
(MIG)

Glasaufbau aus mehreren Einfachgläsern, die durch einen oder mehrere Schei-
benzwischenräume (SZR) getrennt sind

Resttragfähigkeit
Fähigkeit einer Verglasungskonstruktion im Falle eines festgelegten Zerstörungs-
zustands unter definierten äußeren Einflüssen (Last, Temperatur usw.) über 
einen ausreichenden Zeitraum standsicher/tragfähig zu bleiben

Sicheres Bruchverhalten

Dieses liegt vor, wenn die Bruchstücke zusammengehalten werden und nicht zer-
fallen oder wenn ein Zerfall in eine große Anzahl kleiner Bruchstücke erfolgt. Das 
Bruchverhalten von Glas gilt als sicher, wenn es die Normen für Sicherheitsglas 
erfüllt. Drahtglas besitzt kein sicheres Bruchverhalten. 
Beispiel: Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150-2 und DIN EN 
14179-2 oder Verbundsicherheitsglas (VSG) nach DIN EN 14449 oder Glas, das 
mindestens Klasse 3(B)3 oder 3(C)3, bestimmt nach DIN EN 12600, entspricht.

Begehbare Verglasung
Verglasungen mit ausschließlich planmäßigem Personenverkehr bei üblicher Nut-
zung und einer lotrechten Nutzlast von max. 5 kN/m²

Betretbare Verglasung Verglasungen, die nur für Instandhaltungsmaßnahmen betreten werden können

Durchsturzsichere  
Verglasung

Verglasungen, die auf Grund der konstruktiven Bedingungen nicht betreten wer-
den, jedoch in der Nähe von betretbaren Verglasungen liegen

Definition von Horizontal-/Vertikalverglasung  
nach DIN 18008

Horizontalverglasung
Neigung zur Vertikalen >10°

Vertikalverglasung  
Neigung zur Vertikalen ≤ 10°

0 bis 10°

dann relevant, wenn durch die Obersten 
Bauaufsichtsbehörden der Länder in den 
Technischen Baubestimmungen (VV-TB) auf 
die neuesten Normversionen Bezug genom-
men wird. Es wird deshalb empfohlen, sich 
zum jeweiligen Stand der bauaufsichtlichen 
Einführung kundig zu machen und gegebe-
nenfalls gemeinsam mit Bauherrn, Planern 
und Bauaufsicht abzuklären, nach welchem 
Normenstand ein Bauvorhaben ausgeführt 
werden soll. (Stand Juni 2020)

Bitte beachten
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Normteil Wesentliche Inhalte

Teil 4:  
Zusatzanforderungen an  
absturzsichernde Verglasungen

Anwendungsbereich: Vertikalverglasungen und zur Angriffseite geneigte 
Horizontalverglasungen, die Personen auf Verkehrsflächen gegen seit-
lichen Absturz sichern. 
Je nach Konstruktionsart werden drei Kategorien von Verglasungen  
(A, B und C) unterschieden. 

Teil 5:  
Zusatzanforderungen an  
begehbare Verglasungen

Anwendungsbereich: Begehbare Verglasungen mit ausschließlich planmä-
ßigem Personenverkehr bei üblicher Nutzung und einer lotrechten Nutzlast 
von maximal 5 kN/m² wie zum Beispiel bei Treppen, Podesten, Stegen 
und Abdeckungen von Lichtschächten.
Für Verglasungen, die befahren werden sollen, hohen Dauerlasten aus-
gesetzt sind oder bei denen von einer erhöhten Stoßgefahr ausgegangen 
werden muss, gelten weitergehende Anforderungen.
Für Verglasungen, die nur zu Instandhaltungsmaßnahmen betreten wer-
den, gelten Erleichterungen gemäß Teil 6 dieser Norm.

Teil 6 (Entwurf):  
Zusatzanforderungen an zu 
Instandhaltungsmaßnahmen 
betretbare Verglasungen und an 
durchsturzsichernde Verglasungen

Anwendungsbereich: Zusätzliche Anforderungen an Verglasungen, die zu 
Instandhaltungsmaßnahmen betreten werden oder durchsturzsicher sind. 
Betretbare Verglasungen können linienförmig oder punktförmig gelagert 
werden, wobei jeweils die konstruktiven Randbedingungen aus Teil 2 und 
Teil 3 der Norm zu beachten sind.
Aspekte des Arbeitsschutzes sind nicht durch diesen Normteil geregelt.

Teil 7 (in Vorbereitung):  
Sonderkonstruktionen

Anwendungsbereich: 
Sonderkonstruktionen wie z. B. gebogenes Glas, Glasstützen, Glasträger 
oder aussteifendes Glas.

Normteil Wesentliche Inhalte

Teil 1:  
Begriffe und allgemeine  
Grundlagen

Teil 1 bildet mit Bemessungs- und Konstruktionsregeln sowie Vorgaben für 
erforderliche versuchstechnische Nachweise die Grundlage für alle weite-
ren Normteile. Teil 1 ist nicht auf ausfachende Verglasungen beschränkt. 
Er erläutert das Sicherheitskonzept, behandelt die Einwirkungen und die 
Ermittlung von Spannungen und Verformungen sowie die Nachweise zur 
Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Resttragfähigkeit. 
Darüber hinaus sind die Lastansätze für Mehrscheiben-Isolierglas inkl.  
Einwirkungskombinationen sowie generelle Konstruktionsvorgaben, z. B.  
zu Glasdicken, zur Glaslagerung und zu Besonderheiten bei Glasbohrungen 
enthalten.
Anforderungen an die Haltekonstruktion (Glashalteleiste, Unterkonstruk-
tion, Befestigung am Gebäude) sind nicht Bestandteil dieser Norm.

Teil 2:  
Linienförmig gelagerte  
Verglasungen

Anwendungsbereich: Verglasungen, die entweder an mindestens zwei 
Seiten mit mechanischen Verbindungsmitteln (z. B. verschraubten Press- 
leisten, Glasleisten) gelagert sind oder Vertikalverglasungen, die an min-
destens einer Seite mit ausreichender Einspanntiefe zur Sicherstellung 
einer Einspannung durchgehend linienförmig gelagert sind.
Je nach Einbauneigung sind die zulässigen Glasarten und Glasaufbauten 
angegeben, um das Gefährdungsrisiko bei unplanmäßigem Glasbruch zu 
minimieren. Für allseitig linienförmig gelagerte ebene rechteckige Zwei-
fach-Isoliergläser ist im Anhang ein Näherungsverfahren zur Ermittlung der 
klimatischen Beanspruchungen angegeben. Für alle anderen Gläser muss 
auf die Literatur oder geeignete Software zurückgegriffen werden.

Teil 3:  
Punktförmig gelagerte  
Verglasungen

Anwendungsbereich: Ebene, ausfachende Verglasungen, die punktförmig 
gelagert sind. 
Es werden zwei Arten von Punkthaltern unterschieden, wobei alle Glas-
scheiben ausschließlich durch mechanische Halterungen formschlüssig 
gelagert sein müssen:

 ¡  Tellerhalter: durch zylindrische (keine konischen) Glasbohrungen geführt, 
die gesamte Glasdicke umgreifend

 ¡  Klemmhalter: ohne Bohrungen am Rand oder an der Ecke angeordnet
Je nach Einbauneigung und Art der Lagerung sind die zur Minimierung 
des Gefährdungsrisikos zulässigen Glasarten vorgegeben. 

Gliederung der DIN 18008 

Anwendungsbereiche, die nicht von den bislang veröffentlichten Normteilen erfasst sind, 
wie z. B. befahrbare Gläser oder Aquarien, gelten als bauaufsichtlich nicht geregelt. Für 
eine ingenieurmäßige Betrachtung kann die DIN 18008 jedoch für beliebige Konstruktionen 
herangezogen werden.
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Die Norm gilt für Nennglasdicken der einzel-
nen Glasscheiben von 2 bis 25 mm.
 
Glaslagerung

 ¡  Glas muss unter Vermeidung unplanmä-
ßiger Spannungsspitzen gelagert werden.

 ¡  Toleranzen aus Glasherstellung und Un-
terkonstruktion müssen ausgeglichen 
werden.

 ¡  Zwangsbeanspruchungen (z. B. durch 
Temperatur oder Einbau) müssen entwe-
der konstruktiv ausgeschlossen oder aber 
bei der Bemessung berücksichtigt werden.

 
Glasbohrungen und Ausschnitte

 ¡  Ausschnitte müssen mit ausgerundeten 
Ecken hergestellt werden.

 ¡  Glasbohrungen und Ausschnitte sind nur 
bei anschließend thermisch vorgespann-
ten Gläsern zulässig und müssen durch 
die monolithischen Einzelscheiben kom-
plett hindurchgehen.

 ¡  Zwischen benachbarten Bohrungen bzw. 
Ausschnitten muss eine Glasbreite von 
mindestens 80 mm verbleiben (ansonsten 
muss der Bemessungswert des jeweiligen 
nicht vorgespannten Basisglases verwen-
det werden).

 

Zusatzanforderungen an die Glaswerkstoffe
 ¡  Thermisch vorgespannte Scheiben (ESG, 
TVG) mit Kantenverletzungen tiefer als 
15 % der Scheibendicke dürfen nicht ein-
gebaut werden.

 ¡  Zwischenlagen in Kontakt zu Glas müssen 
gegen Einflüsse wie z. B. Frost, Tempera-
turschwankungen, UV-Bestrahlung, geeig-
nete Reinigung und Kontaktmaterialien 
dauerhaft beständig sein.

 ¡  Die Mindestwerte der charakteristischen 
Biegezugfestigkeit und das typische Bruch- 
bild müssen für Scheiben in Bauteilgröße 
gewährleistet werden.

Allgemeine Konstruktionsgrundsätze gemäß DIN 18008-1:2020-05 Das Sicherheitskonzept gemäß DIN 18008-1:2020-05

Bauwerke müssen allen planmäßigen Einwir-
kungen (Eigengewicht, Wind, Schnee, Erd-
bebenlasten, gegebenenfalls Eislasten und 
Klimalasten) standhalten und gebrauchs-
tauglich bleiben. Mit einem Sicherheits- und 
Bemessungskonzept wird nachgewiesen, 
dass diese Anforderung erfüllt und so ge-
nannte Grenzzustände nicht überschritten 
werden. Dabei wird die Beanspruchung, die 
auf ein Bauteil einwirkt (Einwirkungsseite), 
dem Widerstand, den das Bauteil gegen die 
Beanspruchung bieten kann (Widerstands-
seite), gegenübergestellt. Das Bauteil muss 
so dimensioniert werden, dass es einen 
ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen 
Beanspruchung und Widerstand bietet. 

In der Vergangenheit wurde mit globalen 
Sicherheitsfaktoren gerechnet, die auf Er-

fahrungswerten und handwerklich bewährten 
Konstruktionen beruhten. Mit der Norm 
DIN 18008 wurde die Dimensionierung 
von Glas auf das Konzept der Teilsicher-
heitsbeiwerte (Teilsicherheitskonzept) 
umgestellt. Für andere Bauarten ist dieses 
Sicherheitskonzept durch die harmonisierten 
technischen Regeln der EU für die Tragwerks-
planung von Bauwerken schon seit vielen 
Jahren normativ festgelegt (EUROCODES 0 
bis 9 für Tragwerke aus Stahl- oder Spann-
beton, für Stahlbauten, für Verbundtragwerke 
aus Stahl und Beton, für Holzbauten und für 
Mauerwerksbauten, siehe Normenreihe DIN 
EN 1990 bis 1999). Die Norm DIN 18008 
ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer 
europäischen Bemessungsnorm für Glas im 
Bauwesen, bei der die Erfahrungen aus der 
Erarbeitung der DIN 18008 einfließen sollen. 
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Das Konzept der Teilsicherheitsbeiwert

Hierbei werden die Einflussgrößen der Einwirkungsseite und der Widerstandssei-
te jeweils getrennt und gemäß ihrer statistischen Verteilung betrachtet. Die Ein-
gangswerte in die Bemessung sind die so genannten charakteristischen Werte von 
Einwirkung und Widerstand, für die nicht die Mittelwerte, sondern Fraktilwerte, d. 
h. untere oder obere Grenzwerte der Verteilungsfunktionen herangezogen werden. 
Für die Beschreibung der Einwirkungen werden meistens 95 %-Fraktilwerte, für die 
Beschreibung der Materialfestigkeitswerte 5 %-Fraktilwerte verwendet.

Der Fraktilwert auf der Materialseite bezeichnet den prozentualen Anteil von Proben 
aus einer Serienfertigung, bei dem die Prüfungsergebnisse kleinere Werte aufwei-
sen als die geforderten Mindestwerte. Beispiel: Die charakteristische Biegefestig-
keit von Einscheibensicherheitsglas von 120 N/mm² ist ein 5 %-Fraktilwert, d. h. 
5 % der Proben könnten einen kleineren Wert haben bzw. 95 % der ESG-Scheiben 
würden tatsächlich einer Biegespannung von 120 N/mm² oder mehr standhalten.

Die charakteristischen Werte sind also nicht einfach subjektiv festgelegt, sondern 
es handelt sich um Werte, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit unter- bzw. 
überschritten werden. Dort, wo sich die statistischen Verteilungsfunktionen der 
Einflussgrößen von Einwirkung und von Widerstand überschneiden, würde das 
Bauteil versagen. Im Bauwesen sind in der Regel nur minimale Versagenswahr-
scheinlichkeiten von etwa 1 zu 1 Million akzeptabel. 

Zur Erhöhung der Sicherheit werden deshalb bei der Ermittlung der Bemessungs-
werte die charakteristischen Werte der Einwirkungen mit ihrem jeweiligen Teilsi-
cherheitsbeiwert multipliziert (und dadurch in der Regel erhöht) und die charak-
teristischen Werte der Widerstände mit Teilsicherheitsbeiwerten des Materials 
dividiert (verkleinert). Sicherheitsbeiwerte decken die Unsicherheiten in den An-
nahmen dort ab, wo sie auftreten. Beispielweise erhält eine ständige Einwirkung 
wie das Eigengewicht einen kleineren Teilsicherheitsbeiwert als eine veränderliche 
Einwirkung wie z. B. eine Verkehrslast. Mehrfache Einwirkungen können damit an-
hand ihrer statistischen Streuung genauer betrachtet und möglichst genaue Teilsi-
cherheiten dafür festgelegt werden. 

Die Grenzzustände, bei deren Überschreitung die Anforderungen nicht mehr erfüllt 
wären, müssen für die geforderte Gebrauchstauglichkeit, Tragfähigkeit (Lagesicher-
heit und Verhindern des Versagens durch Bruch) und Dauerhaftigkeit nachgewie-
sen werden. Wegen des spröden Bruchverhaltens von Glas kann es erforderlich 
sein, auch noch eine ausreichende Resttragfähigkeit zu fordern.

Im Zuge der Überarbeitung der DIN 18008-
1 wurde die Einführung einer Regel für den 
Einsatz von mehr Sicherheitsglas unter 
Brüstungshöhe diskutiert. Dies sollte unter 
anderem dem geänderten Baustil und dem 
zunehmenden Einsatz von großflächigen, 
geschosshohen Verglasungen Rechnung 
tragen. Denn beim Sturz in Verglasungen 
aus grob brechenden Glasarten kann es zu 
schweren Schnittverletzungen kommen. Si-
cherheitsglas unter Brüstungshöhe hat des-
halb als Schutzziel bereits in einigen europä-
ischen Nachbarländern Eingang in Regeln 
und Vorschriften gefunden, z. B.:

 ¡  In Österreich machen die ÖNorm B3716-
7:2014-09 und die OIB-Richtlinie 4 zur 
Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit 
ganz konkrete Vorgaben. Aus Sicherheits-
glas (ESG oder VSG) hergestellt werden 
müssen: Ganzglastüren sowie Verglasun-
gen in Türen und Fenstertüren bis 1,50 m  
über der Standfläche. Für Vertikalvergla-
sungen gilt das Gebot von Sicherheitsglas 
entlang begehbarer Flächen bis 0,85 m  
und in Gebäuden mit möglichem Men-
schengedränge sogar bis 1,50 m über 
der Standfläche.

 ¡  In der Schweiz gilt seit März 2017 die  
SIGAB-Richtlinie 002 „Sicherheit mit 
Glas – Anforderungen an Glasbauteile“. 
Für das gesamte Anwendungsspektrum 
von Glas am Bau wird vorgeschrieben, 
dass unterhalb von 1,0 m Einbauhöhe 
der Einsatz von grob brechenden Glasar-

ten (Floatglas, Ornamentglas, TVG oder 
Drahtglas) unzulässig ist. Bauteile mit 
Glas unterhalb von 1 m über der Ver-
kehrsfläche müssen angriffsseitig aus 
Sicherheitsglas ausgeführt werden.

 ¡  Auch in Italien ist die Anwendung von 
Glas am Bau schon seit geraumer Zeit 
ähnlich geregelt wie nun auch in der 
Schweiz. 

Ursprünglich war vorgesehen, in der überar-
beiteten DIN 18008-1 eine gleichermaßen 
eindeutige Formulierung für frei zugängliche 
Vertikalverglasungen bis mindesten 0,80 m  
über Verkehrsfläche aufzunehmen. Nun 
enthält die im Mai 2020 veröffentlichte DIN 
18008-1 im Abschnitt 5 zum Sicherheitskon-
zept folgende abgeschwächte Formulierung:

„5.1.4 Werden auf Grund gesetzlicher 
Forderungen zur Verkehrssicherheit 
Schutzmaßnahmen für Verglasungen 
erforderlich, kann dies beispielsweise 
durch Beschränkung der Zugänglich-
keit (Abschrankung) oder Verwendung 
von Gläsern mit sicherem Bruchverhal-
ten erfüllt werden. 
Anmerkung: Es wird z. B. auf § 37, Abs.  
(2) Musterbauordnung (MBO) bzw. die 
entsprechende Umsetzung im Landes-
recht verwiesen.“ 

(Siehe auch SANCO Information zur DIN 
18008 – Update Mai 2020)
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Je nach Lagerungsart und Neigung fordert 
die DIN 18008 Nachweise für die Grenzzu-
stände von Gebrauchstauglichkeit, Tragfähig-
keit und Dauerhaftigkeit.

Übersicht über die zu führenden Nachweise

Für die Auslegung einer Glaskonstruktion 
muss nicht nur die statisch erforderliche 
Glasart mit der notwendigen Glasdicke fest-
gelegt werden, sondern es sind auch Nach-
weise gefordert, die das Tragverhalten bei 
einem Stoß (Stoßsicherheit) oder nach Glas-
bruch (Resttragfähigkeit) berücksichtigen.

4.1.3

Symbol Bezeichnung Bedeutung Einheit

Cd Bemessungswert des Gebrauchstaug-
lichkeitskriteriums (Durchbiegung)

mm

Ed Bemessungswert der Auswirkung (Bean-
spruchung/Spannungen, Durchbiegung)

N/mm2, mm

Rd Bemessungswert des Tragwiderstandes N/mm2

fk Charakteristische Biegezugfestigkeit N/mm2

kc Beiwert zur Berücksichtigung der  
Konstruktionsart

–

kmod Beiwert zur Berücksichtigung der 
Lasteinwirkungsdauer (ständige, mittlere 
oder kurze Einwirkungsdauer der Last)

–

γm Gamma-m Teilsicherheitsbeiwert für Material-
eigenschaften

–

Begriffe, Symbole, Einheiten

Es ist unbedingt zu beachten, dass die DIN 18008 nur Vorgaben bezogen auf das 
Glas sowie die direkte Glasbefestigung von punktförmig gelagerten und absturzsi-
chernden Verglasungen enthält. Die eigentliche Haltekonstruktion der Verglasung 
(Glashalteleiste, Unterkonstruktion, Befestigung am Gebäude) ist nicht Bestandteil 
der Norm und muss nach den entsprechenden Regelwerken separat nachgewiesen 
werden. 

Grundsätzlich muss sowohl die Lagesicherheit 
als auch die Verhinderung des Versagens der 
Konstruktion durch Bruch nachgewiesen wer-
den. Der Nachweis der ausreichenden Tragfä-
higkeit von Verglasungen erfolgt durch Nach-
weis der maximalen Hauptzugspannungen  
(= Auswirkung) an der Glasoberfläche. Die 
nachstehende Bedingung muss erfüllt sein: 

Gemäß DIN 18008-1 muss für den Nach-
weis im Grenzzustand der Gebrauchstaug-
lichkeit nachstehende Bedingung erfüllt sein:

Wegen der Sprödigkeit von Glas kann zu-
sätzlich ein Nachweis der Resttragfähigkeit 
erforderlich sein. Gemäß DIN 18008-1 
wird diese Anforderung erfüllt,

 ¡  durch die Einhaltung konstruktiver Vor-
gaben (siehe Folgeteile der Norm) oder

 ¡ durch rechnerische Nachweise oder 
 ¡  durch versuchstechnische Nachweise. 

Für Fälle, bei denen Personen auf oder gegen 
eine Verglasung fallen und bei Bruch der Schei-
ben abstürzen könnten, muss die Stoßsicherheit 
nachgewiesen werden (weicher Stoß). Dassel-
be gilt, wenn herabfallende Gegenstände zum 
Bruch der Verglasung und zur Gefährdung von 
Personen führen könnten (harter Stoß).

Nachweis im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Bemessungswert Auswirkung Ed ≤ Bemessungswert Tragwiderstand Rd 

Bemessungswert Auswirkung Ed ≤ Bemessungswert Gebrauchstauglichkeitskriterium Cd

Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis der Resttragfähigkeit

Nachweis der Stoßsicherheit

Der Bemessungswert des Tragwiderstandes 
Rd wird aus der charakteristischen Biegezug-
festigkeit fk der verwendeten Glasart, dem 
Beiwert kc zur Berücksichtigung der Art der 
Konstruktion und dem Materialteilsicherheits- 
beiwert γm sowie ggf. (nur bei nicht vorge-
spannten Gläsern) dem Modifikationsbeiwert 
kmod für die Lasteinwirkungsdauer ermittelt. 

Nähere Angaben zu den Gebrauchstauglich-
keitskriterien finden sich je nach Konstruk-
tion in den Folgeteilen 2 bis 6 der Norm.

Die Resttragfähigkeit hängt ab von der Art 
der Konstruktion, dem Schädigungsgrad 
und den zu berücksichtigenden Einflüs-
sen. Die Folgeteile der Norm machen für 
den Nachweis Vorgaben in Abhängigkeit 
von der Verwendung.

 
Ein Nachweis der Stoßsicherheit wird bei absturz-
sichernden Verglasungen (siehe 4.1.6) und bei 
begehbaren Verglasungen (siehe 4.1.7) benötigt. 
Ebenso ist er bei zu Instandhaltungszwecken  
betretbaren und durchsturzsicheren Vergla-
sungen erforderlich (siehe 4.1.8). Die Einzel-
heiten sind in den jeweiligen Normteilen geregelt. 
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4.4.

Konstruktionsgrundsätze

 ¡  Der Glaseinstand muss die Standsicher-
heit langfristig sicherstellen. 

 ¡  Sofern nichts anderes festgelegt ist (z. B. 
zum UV-Schutz des Randverbunds bei 
Mehrscheiben-Isolierglas), muss der Glas-
einstand mindestens 10 mm betragen.

 ¡  Die linienförmige Lagerung muss beidsei-
tig (Druck und Sog) normal zur Scheiben-

Zulässige Glaserzeugnisse

 ¡  Bei Überkopfverglasungen dürfen zum 
Schutz der darunterliegenden Verkehrs-
flächen für Einfachverglasungen und für 
die untere Scheibe von Mehrscheiben-Iso-
lierverglasungen nur folgende Glasarten 
verwendet werden:
–  Verbundsicherheitsglas (VSG) aus Float-

glas oder 
–  Verbundsicherheitsglas (VSG) aus teilvor-

gespanntem Glas (TVG) 
–  Drahtglas bis 0,70 m Spannweite bei  

15 mm Glaseinstand (nicht empfohlen)
–  Bei VSG aus mehr als zwei Glasscheiben 

müssen die beiden unteren Glasscheiben 
aus grobbrechenden Glasarten bestehen.

 ¡ Bei Vertikalverglasungen gilt:
–  Einfachverglasungen aus grob brechenden 

Glasarten (Floatglas, TVG, gezogenes 
Flachglas, Ornamentglas, Verbundglas) 
sind mit Oberkante mehr als 4 m über Ver-
kehrsfläche nur allseitig gelagert zulässig. 
In Mehrscheiben-Isolierglas gelten solche 
monolithischen Glasscheiben als durch 
den Randverbund gelagert.

–  Aufgrund der Versagenswahrschein-
lichkeit durch Nickelsulfid-Einschlüsse 

Linienförmig gelagerte Gläser (DIN 18008-2:2020-05)

ebene und bei mehrscheibigem Aufbau 
für alle Scheiben wirksam sein.

 ¡  Eine Seite gilt als linienförmig gelagert, 
wenn bezogen auf die aufgelagerte Schei-
benlänge der Bemessungswert der Durch-
biegung der Unterkonstruktion nicht grö-
ßer als 1/200 ist.

 ¡  Die Verglasungen sind fachgerecht zu ver-
klotzen.

(Spontanbrüche) dürfen monolithische 
Einfachgläser oder äußere monoli-
thische Scheiben von MIG nur dann aus 
ESG und heißgelagertem ESG eingebaut 
werden, wenn die Oberkante höchstens 
4 m über Verkehrsflächen liegt.

–  Heißgelagertes ESG darf nur dann ohne 
Begrenzung der Einbauhöhe verwen-
det werden, wenn die Versagenswahr-
scheinlichkeit durch Spontanbrüche mit 
geeigneten Maßnahmen so reduziert 
wird, dass Verglasungskonstruktionen 
als ausreichend sicher gelten können. 
Dies ist dann der Fall, wenn die Herstel-
lung des heißgelagerten ESG durch un-
abhängige Drittstellen fremdüberwacht 
wird. Produkte, bei denen dies der Fall 
ist, dürfen beispielsweise mit dem RAL 
Gütezeichen RAL-GZ 525 „ESG-HF“ ge-
kennzeichnet werden.

(Siehe auch SANCO Information „Aktu-
elles zur DIN 18008 (Mai 2020) Sicherer 
Einsatz von ESG auch in großer Höhe“.)

4.1.4

Für den Beiwert zur Berücksichtigung der 
Konstruktionsart bei der Ermittlung des Be-
messungswerts für den Widerstand gegen 
Spannungsversagen gilt:
kc =  1,8 bei Gläsern ohne thermische Vor-

spannung
kc =  1,0 bei Gläsern mit thermischer Vor-

spannung

Mit Überarbeitung der DIN 18008-2 ist der 
(unter gewissen Vorgaben zulässige) Wegfall 
eines Nachweises für kleine Scheiben mit 
Flächen unter 1,6 m² gestrichen worden. 
Weil bei klimabedingtem Glasbruch von MIG 
bis 0,4 m² Fläche sowie unter bestimmten 

Allgemein gilt: Die Durchbiegungen der Glas-
scheiben sind zu begrenzen. Als Bemessungs-
wert des Gebrauchstauglichkeitskriteriums 
ist im Allgemeinen Cd = L/100 anzusetzen 
(eventuell höhere Anforderungen der Isolier-
glas-Hersteller sind zu beachten).

Kein Nachweis ist bei Vertikalverglasungen 
erforderlich, wenn nachgewiesen wird, dass 
eine Mindestauflagerbreite von 5 mm in-
folge Sehnenverkürzung auch dann nicht 

Weitere konstruktive Vorgaben beziehen 
sich je nach Einbauneigung auf eine ausrei-
chende Resttragfähigkeit. 

Nachweis im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis der Resttragfähigkeit 

Randbedingungen auch noch bei MIG bis 
2,0 m² mit geringen Schadensfolgen zu rech-
nen ist, kann stattdessen ein Nachweis unter 
stufenweise erleichterten Randbedingungen 
erfolgen. Zwar erhöht sich bei MIG aus ther-
misch nicht vorgespanntem Floatglas mit 
kurzen Kanten das Bruchrisiko durch Klima-
lasten, aber durch die neue Regelung kann 
bei kleinen MIG eine unwirtschaftliche Über-
dimensionierung vermieden werden.

(Siehe auch SANCO Information „Aktuelles zur 
DIN 18008 (Mai 2020) Glasbemessung für 
kleinformatige Mehrscheiben-Isoliergläser“.)

unterschritten wird, wenn diese auf nur ein 
Auflager angesetzt wird.

Für weitergehende Erläuterungen wird 
auf das BF Merkblatt 021/2017 zur Ge-
brauchstauglichkeit linienförmig gelagerter 
Gläser verwiesen. Darin werden insbeson-
dere die Durchbiegungsbegrenzung und 
der Zusammenhang von Durchbiegung und 
Dauerhaftigkeit von Isolierglas ausführlich 
dargestellt.
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4.4.

Konstruktionsgrundsätze

 ¡  Punkthalter müssen aus Stahl, Aluminium 
oder nichtrostendem Stahl und bauauf-
sichtlich verwendbar sein. Das Material 
muss für die jeweilige Korrosionsbelas- 
tung geeignet sein.

 ¡  Bei ausschließlich punktgelagerten Ver-
glasungen sind mindestens 3 Punkthalter 
erforderlich. Dabei darf der größte ein-
geschlossene Winkel zwischen den drei 
Punkthaltern 120 ° nicht überschreiten:

 ¡  Die Zwischenlage muss so dick sein, dass 
es zu keinem Kontakt zwischen Glas und 
den Metallteilen des Halters kommt.

 ¡  Die Konstruktion muss inklusive Toleran-
zen eine zwängungsarme Montage der 
Glasscheiben erlauben, so dass es nicht 
zum Kontakt der Glasscheiben mit ande-
ren Glasscheiben oder sonstigen harten 
Bauteilen kommen kann.

 ¡  Linien- und punktförmige Lagerung kön-
nen kombiniert werden. Dabei dürfen 
die zwischen Linien- und Punktlager auf-
gespannten Innenwinkel höchstens 120° 
betragen (bei Horizontalverglasung au-
ßerdem zwischen Linien- und Punktlager 
maximal 1200 mm Abstand).

 ¡ Für Tellerhalter (immer mit Bohrung) gilt:
–  Die Bohrlöcher müssen zum freien 

Rand und zu benachbarten Bohrungen  
mindestens 80 mm Abstand haben 
(Unterschreitung nicht zulässig). 

–  Der Tellerhalter muss beidseitig einen 
Durchmesser T von mindestens 50 mm 
haben. Auch in verformtem Zustand 
muss ein Glaseinstand s der VSG-Ver-
glasung (alle Scheiben) von mindestens  
12 mm sichergestellt sein. 

 ¡ Für Klemmhalter (ohne Bohrung) gilt:
–  Die glasüberdeckende Klemmfläche 

muss mindestens 1000 mm² groß sein 
und der Glaseinstand s mindestens 
25 mm betragen.

–  Ein geringerer Glaseinstand und kleine-
re Klemmflächen sind zulässig, wenn 
nachgewiesen ist, dass auch unter 
ungünstigsten Bedingungen und Seh-
nenverkürzung ein Glaseinstand von 
mindestens 8 mm im Grenzzustand 
der Tragfähigkeit sichergestellt ist (die 
Summe der Sehnenverkürzung ist hier-
bei nur einer Seite zuzurechnen).

–  Die Schraubverbindungen zur Befesti-
gung der Verglasung müssen gegen 
unbeabsichtigtes Lösen mit geeigneten 
Maßnahmen gesichert werden.

Punktförmig gelagerte Gläser (DIN 18008-3)4.1.5
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4.4.

Zulässige Glaserzeugnisse

 ¡   Glaserzeugnisse dürfen  nach DIN 18008-1 
verwendet werden.

 ¡  Die Glasdicken von zu VSG verbundenen 
Glasscheiben dürfen höchstens um den 
Faktor 1,7 voneinander abweichen. 

 ¡  Es sind nur zylindrische Bohrungen mit 
einer geschliffenen oder höherwertigen 

 ¡   Bei Lagerung durch Tellerhalter sind nur 
VSG-Einfachverglasungen aus gleich di-
cken TVG-Scheiben (mindestens 2 x 6 
mm) zulässig. (Verwendung von mono-
lithischen Scheiben oder Mehrscheiben-
Isolierglas ist nicht erlaubt).

 ¡  Der von den äußeren Tellerhaltern einge-
schlossene Innenbereich darf nicht durch 
sonstige Bohrungen, Öffnungen oder Aus-
schnitte geschwächt sein (außer durch 
Bohrungen für Tellerhalter).

 ¡  Der freie Glasrand darf höchstens 300 
mm über die von den Glashalterungen 
begrenzte Innenfläche auskragen.

Bei der Ermittlung des Bemessungswerts 
für den Widerstand gegen Spannungsver-
sagen gilt für den Beiwert zur Berücksichti-
gung der Konstruktionsart kc:
kc = 1,0 unabhängig von der Glasart

Die Norm stellt Mindestanforderungen an 
ein Berechnungsverfahren für die Nach-

 ¡  Für Vertikalverglasungen darf bei punktför-
miger Lagerung (gebohrt oder geklemmt) 
VSG aus ESG, VSG aus ESG-H oder VSG 
aus TVG verwendet werden.

Allgemein gilt: Die Durchbiegungen der Glas-
scheiben sind zu begrenzen. Als Bemes- 
sungswert des Gebrauchstauglichkeitskri-
teriums ist im Allgemeinen Cd = L/100  

Weitere konstruktive Vorgaben beziehen 
sich je nach Einbauneigung auf eine ausrei-
chende Resttragfähigkeit.

Kante zulässig (Ränder beidseitig mit 45° 
Fase von 0,5 bis 1,0 mm, Kantenversatz 
nicht größer als 0,5 mm in der Bohrung).

 ¡  Kanten der Einzelscheiben mindestens  
gesäumt, bei Floatglas geschliffen.

 ¡  Es werden Glasaufbauten und Tellerdurch-
messer mit maximalen Stützweiten bei 
rechtwinkligem Stützraster vorgegeben, für 
die der Nachweis ausreichender Resttrag-
fähigkeit als erbracht gilt.

 ¡  Bei Horizontalverglasungen sind unter 
Einhaltung von Randbedingungen nur zur 
Sogsicherung (abhebende Richtung) auch 
Punkthalter verwendbar, wenn das Eigen-
gewicht der Scheiben durch linienförmige 
Lagerung nach DIN 18008-2 abgetragen 
wird.

weise der Tragfähigkeit und Gebrauchs-
tauglichkeit und gibt hierfür die Finite-
Elemente-Methode (FEM) vor, wobei das 
Rechenmodell die Beanspruchungen auf 
der sicheren Seite liegend erfassen soll und 
die Berechnungen mit einer Konvergenzun-
tersuchung verifiziert sowie Grenzfälle ge-
sondert betrachtet werden müssen. 

 ¡  Für Vertikalverglasungen mit Lagerung 
durch Klemmhalter sind außerdem zuläs-
sige Glaserzeugnisse:

 –  ESG-H mit mindestens 6 mm Scheiben-
nenndicke

 – VSG aus Floatglas
 –  Mehrscheiben-Isolierglas aus ESG-H, 

TVG, Floatglas oder VSG

anzusetzen (eventuell höhere Anforderun-
gen der Isolierglas-Hersteller sind zu be-
achten).

Zusatzregeln für Horizontalverglasungen

Nachweis im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Zusatzregeln für Vertikalverglasungen

Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis der Resttragfähigkeit 
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4.4.

Absturzsichernde Verglasungen (DIN 18008-4)

Die absturzsichernden Verglasungen werden 
je nach Konstruktionsart in drei Kategorien 
unterteilt:

Konstruktionsgrundsätze

 ¡  Kantenschutzanforderung: Alle zugängli-
chen Kanten von Kategorie A und C müs-
sen sicher vor Stößen geschützt sein,  
–  entweder durch die Lagerung (z. B. Pfos-  

ten, Riegel)
 –  oder durch dauerhaft widerstandsfähi-

ge Kantenschutzprofile (Nachweis er-
forderlich)

 –  oder durch direkt angrenzende Bau-
werksteile (benachbarte Scheiben, 
Wände oder Decken mit einem Abstand 
von nicht mehr als 30 mm)

 ¡  Für Kategorie B ergibt sich die Notwen-
digkeit eines Kantenschutzes aus dem 
Tragfähigkeitsnachweis bei Ausfall eines 
beliebigen Elements der Glasbrüstung

Zulässige Glaserzeugnisse

 ¡  Die Glasdicken von zu VSG verbundenen 
Glasscheiben dürfen höchstens um den 
Faktor 1,7 voneinander abweichen. 

 ¡  In Fällen, bei denen die Teile 1 bis 3 der 
Norm die Verwendung von ESG-H vorse-
hen, muss auch für absturzsichernde Ver-
glasungen ESG-H verwendet werden.

4.1.6

Kat. Beschreibung gemäß DIN 18008-4

A

Verglasungen nach Teil 2 oder 3 dieser Norm, die horizontale Nutzlasten abtragen müssen, da sie kei-
nen tragenden Brüstungsriegel oder vorgesetzten Holm in erforderlicher Höhe zur Aufnahme von hori-
zontalen Nutzlasten nach DIN EN 1991-1-1:2010-12 und DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12, 6.4, besitzen.

B

Unten eingespannte Glasbrüstungen, deren einzelne Scheiben durch einen durchgehenden Handlauf 
in erforderlicher Höhe verbunden sind. Der Handlauf kann auf der oberen Scheibenkante oder durch 
Tellerhalter nach Teil 3 dieser Norm befestigt sein.

C

Verglasungen nach Teil 2 oder 3 dieser Norm, die keine horizontalen Nutzlasten in erforderlicher 
Höhe abtragen müssen und einer der folgenden Gruppen entsprechen:

C1:  Geländerausfachungen C2:  Verglasungen unterhalb eines C3: Verglasungen mit
  in erforderlicher Höhe angeordneten, in erforderlicher Höhe  
  lastabtragenden Querriegels vorgesetztem, last-
   abtragendem Holm

Kat. Zulässige Glaserzeugnisse für absturzsichernde Verglasungen gemäß DIN 18008-4

Einfachglas Mehrscheiben-Isolierglas

A VSG –  Mindestens eine Scheibe des MIG muss VSG sein
–  Stoßzugewandte Seite (Angriffseite) darf nur aus VSG, ESG oder 

Verbundglas (VG) aus ESG sein
–   MIG mit ESG auf Angriffseite dürfen unmittelbar hinter dieser 

Scheibe grob brechende Glasarten enthalten, wenn beim 
Pendelschlagversuch kein Glasbruch der angriffseitigen ESG-
Scheibe auftritt

B Nur VSG zulässig Nur VSG zulässig

C1
und
C2

– VSG
–  Bei allseitig linienförmiger  

Lagerung auch ESG zulässig

–  Stoßzugewandte Seite (Angriffseite) darf nur aus VSG, ESG oder 
Verbundglas (VG) aus ESG sein

–  Für die anderen Scheiben sind alle nach Teil 2 und 3 zulässigen 
Glaserzeugnisse möglich

C3 VSG Wie Kategorie A
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4.4.

Nachweis im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis der Stoßsicherheit

Der Grenzzustand der Tragfähigkeit muss 
sowohl für statische als auch für stoßartige 
Einwirkungen nachgewiesen werden.

Ebenso muss ein Nachweis für die unmittel-
baren Glasbefestigungen erfolgen.

Als Belastung sind hier zusätzlich zu den 
Windlasten auch Holmlasten anzusetzen.

Der Nachweis ausreichender Tragfähigkeit 
unter Stoßeinwirkung kann

 ¡  für die Verglasungskonstruktion experi-
mentell erfolgen (Pendelschlagversuch 
und Durchdringungsprüfung)

 ¡  rechnerisch geführt werden (weicher Stoß) 
oder

 ¡  durch Einhaltung konstruktiver Bedingun-
gen gemäß nachfolgender Tabellen bzw. 
Vorgaben a bis c erfolgen.

Für Glasbrüstungen der Kategorie B muss 
auch der Ausfall eines beliebigen Elements 
der Glasbrüstung untersucht und nachge-
wiesen werden, dass der durchgehende 
Handlauf die Holmlasten bei Ausfall eines 
Brüstungselements auf Nachbarelemente, 
Endpfosten oder die Verankerung am Gebäude 
übertragen kann. 

4.1.6.1

Kat. Typ Linien- 
lager

Breite (mm) Höhe (mm) Glasaufbau von Angriff-  
zur Absturzseite (mm)

Zeile

min. max. min. max.

A

MIG Allseitig

500 1300 1000 2500 8 ESG/SZR/4 FG/0,76 PVB/4 FG 1

1000 2000 500 1300 8 ESG/SZR/4 FG/0,76 PVB/4 FG 2

900 2000 1000 3000 8 ESG/SZR/5 FG/0,76 PVB/5 FG 3

1000 2500 900 2000 8 ESG/SZR/5 FG/0,76 PVB/5 FG 4

1100 1500 2100 2500 5 FG/0,76 PVB/5 FG/SZR/8 ESG 5

2100 2500 1100 1500 5 FG/0,76 PVB/5 FG/SZR/8 ESG 6

900 2500 1000 4000 8 ESG/SZR/6 FG/0,76 PVB/6 FG 7

1000 4000 900 2500 8 ESG/SZR/6 FG/0,76 PVB/6 FG 8

300 500 1000 4000 4 ESG/SZR/4 FG/0,76 PVB/4 FG 9

300 500 1000 4000 4 FG/0,76 PVB/4 FG/SZR/4 ESG 10

Einfach Allseitig

500 1200 1000 2000 6 FG/0,76 PVB/6 FG 11

500 2000 1000 1200 6 FG/0,76 PVB/6 FG 12

500 1500 1000 2500 8 FG/0,76 PVB/8 FG 13

500 2500 1000 1500 8 FG/0,76 PVB/8 FG 14

1000 2100 1000 3000 10 FG/0,76 PVB/10 FG 15

1000 3000 1000 2100 10 FG/0,76 PVB/10 FG 16

300 500 500 3000 6 FG/0,76 PVB/6 FG 17

C1 
und 
C2

MIG
Allseitig

500 2000 500 1100 6 ESG/SZR/4 FG/0,76 PVB/4 FG 18

500 1500 500 1100 4 FG/0,76 PVB/4 FG/SZR/6 ESG 19

Zweiseitig oben und unten 1000 bel. 500 1100 6 ESG/SZR/5 FG/0,76 PVB/5 FG 20

Einfach

Allseitig 500 2000 500 1100 5 FG/0,76 PVB/5 FG 21

Zweiseitig  
oben und unten

1000 bel. 500 800 6 FG/0,76 PVB/6 FG 22

800 bel. 500 1100 5 ESG/0,76 PVB/5 ESG 23

800 bel. 500 1100 8 FG/0,76 PVB/8 FG 24

Zweiseitig  
links und rechts

500 800 1000 1100 6 FG/0,76 PVB/6 FG 25

500 1100 800 1100 6 ESG/0,76 PVB/6 ESG 26

500 100 800 1100 8 FG/1,52 PVB/8 FG 27

C3
MIG Allseitig

500 1500 1000 3000 6 ESG/SZR/4 FG/0,76 PVB/4 FG 28

500 1300 1000 3000 4 FG/0,76 PVB/4 FG/SZR/12 ESG 29

Einfach Allseitig 500 1500 1000 3000 5 FG/0,76 PVB/5 FG 30

MIG = Mehrscheiben-Isolierverglasung; SZR = Scheibenzwischenraum; FG = Floatglas;  
ESG = Einscheibensicherheitsglas; PVB = Polyvinylbutyral-Folie; bel. = beliebig

Weitere zugelassene  
SANCO Safe Aufbauten  
siehe Kapitel 5.4.1

Linienförmig gelagerte absturzsichernde Verglasungen mit nachgewiesener  
Stoßsicherheit nach DIN 18008-4 (Kategorie A und C):
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4.1.6.2

4.1.6.3

4.1.6.4

Linienförmig gelagerte absturzsichernde Verglasungen mit nachgewiesener 
Stoßsicherheit nach DIN 18008-4 (Kategorie B):

 Für folgende lichten Öffnungsweiten von Verglasungen zwischen tragfähigen 
Bauteilen kann der Nachweis der Stoßsicherheit entfallen:

Zusatzbedingungen:
 ¡  Die Verglasungen müssen eben sein. Be-
stimmte Abweichungen von der Rechteck-
form sind zulässig.

 ¡  Glaseinstand bei allseitiger Lagerung min-
destens 12 mm, bei zweiseitig linienförmi-
ger Lagerung mindestens 18 mm

 ¡  Bei Lagerung mit Klemmleisten müssen 
diese hinreichend steif und aus Metall sein 
sowie mit metallischer Verschraubung in 
höchstens 300 mm Abstand an der Trag- 
konstruktion zu befestigen (Für Rahmen- 
systeme muss Stoßsicherheit nachgewie-
sen werden).

 ¡  Bohrungen und Ausschnitte in der Vergla-
sung sind nicht zulässig.

Zusatzbedingungen:
 ¡  Nur ebene VSG-Einfachverglasungen mit 
einer mind. 1,52 mm dicken PVB-Folie

 ¡  Festigkeitsreduzierende Oberflächenbe- 
handlungen (z. B. Emaillierung) nicht er-
laubt.

 ¡  Das vorgegebene maximale Stützraster 
sowie weitere geometrische Bedingungen 
werden eingehalten, die Größe der Vergla-
sungen ist nicht beschränkt.

 ¡ Verglasungen müssen eben sein.
 ¡  Außer für die Befestigung am Boden und 
Handlauf sind keine zusätzlichen Bohrun-
gen oder Ausnehmungen zulässig.

 ¡  Nur VSG aus mind. 2 x 10 mm ESG oder 
TVG, mind. 1,52 mm dicke PVB-Folie.

 ¡  Scheibenbreite mindestens 500 mm und 
maximal 2000 mm, freie Kragarmlänge 
max. 1100 mm

 ¡ Kategorie A: höchstens 300 mm
 ¡ Kategorie B und C: höchstens 500 mm

 ¡  Festigkeitsreduzierende Oberflächenbe- 
handlungen (z. B. Emaillierung) sind nicht 
erlaubt.

 ¡  Bestimmte Abweichungen von der Recht-
eckform sind zulässig.

 ¡  Vorgegebene Konstruktionsmerkmale für 
Handlauf und Einspannung sind einzu-
halten.

 ¡  Bei MIG muss der SZR mindestens 12 mm 
und höchstens 20 mm betragen.

 ¡  Glas- und Foliendicken dürfen überschrit-
ten werden.

 ¡  Floatglas darf durch TVG in mindestens 
gleicher Dicke ersetzt werden.

 ¡  Festigkeitsreduzierende Oberflächenbehand-
lungen (z. B. Emaillierung) nicht erlaubt.

 ¡  Die in den Zeilen 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 18, 20   
und 28 der Tabelle aufgeführten Zweifach-
Isoliergläser dürfen ohne weitere Prüfung 
als ausreichend stoßsicher angesehen 
werden, wenn sie um eine oder mehrere 
ESG- oder ESG-H-Scheiben im Scheiben-
zwischenraum ergänzt werden.

 ¡  Verglasungen müssen durch Tellerhalter 
nach Teil 3 der Norm mit Durchmesser 
mind. 50 mm gehalten werden, bei Ab-
ständen der Halter größer 1200 mm mit 
mind. 70 mm (Nachweis der Stoßsicher-
heit der Tellerhalter erforderlich).

 ¡  Außer zur Befestigung der Tellerhalter sind 
keine weiteren Bohrungen oder Ausneh-
mungen zulässig.

Kat. VSG-Aufbau in mm 
mit dPVB = 1,52 mm

Max. Abstand benachbarter 
Punkthalter in x-Richtung

Max. Abstand benachbarter 
Punkthalter in y-Richtung

A

2 x 10 TVG 1200 mm 1600 mm

2 x 8 ESG 1200 mm 1600 mm

2 x 10 ESG 1600 mm 1800 mm

2 x 10 ESG 800 mm 2000 mm

C

2 x 6 TVG 1200 mm 700 mm

2 x 8 TVG 1600 mm 800 mm

2 x 6 ESG 1200 mm 700 mm

2 x 8 ESG 1600 mm 800 mm

Breite der VSG-Verglasung

Freie Kante

Gelagerte 
Kante

Holm

Breite der  
VSG-Verglasung

≤41°

Freie 
Kragarmlänge

Punktförmig gelagerte absturzsichernde Verglasungen mit nachgewiesener 
Stoßsicherheit nach DIN 18008-4 (Kategorie A und C):
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4.1.7 Begehbare Verglasungen (DIN 18008-5)

Zulässige Glaserzeugnisse

Konstruktionsgrundsätze

Nachweis im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis von Stoßsicherheit und Resttragfähigkeit

Allseitig linienförmig gelagerte, planmäßig begehbare Verglasungen mit nach-
gewiesener Stoßsicherheit und Resttragfähigkeit nach DIN 18008-5:

 ¡  Die lotrechte Nutzlast durch ausschließlich 
planmäßigen Personenverkehr darf höchs-
tens 5 kN/m² betragen.

 ¡  Die Verglasungen sind durch geeignete 
mechanische Halterungen in Lage zu hal-
ten und gegebenenfalls auch gegen Abhe-
ben zu sichern.

 ¡  Es darf nur VSG aus mindestens 3 Schei-
ben verwendet werden.

 ¡  Die Verglasung muss ausreichend rutsch-
sicher sein.

Der Grenzzustand der Tragfähigkeit muss 
sowohl für statische als auch für stoßartige 
Einwirkungen nachgewiesen werden.

 ¡  Ein statischer Nachweis nach Teil 1 bis 3 
der Norm ist erforderlich. Die anzusetzen-
den Lasten richten sich nach der jeweili-
gen Nutzungskategorie.

 ¡  Zusätzlich muss der Lastfall Eigengewicht 
+ Einzellast in ungünstiger Laststellung un-
tersucht werden (auf Fläche 50 x 50 mm). 

Als Bemessungswert des Gebrauchstaug-
lichkeitskriteriums ist im Allgemeinen  
Cd = L/200 anzusetzen.

 ¡  Hierfür sind in der Regel Bauteilversuche 
notwendig, die durch die Norm vorgege-
ben werden.

 ¡  Für bestimmte Maße und Glasaufbauten 
gilt bei Einhaltung von Randbedingungen 
der Nachweis der Stoßsicherheit und Rest-
tragfähigkeit als erbracht (siehe nachfol-
gende Tabelle). 

 ¡  Die Haltekonstruktion muss eine zwän-
gungsarme Montage mit ausreichend 
Glasabstand sicherstellen.

 ¡  Für Treppen und Treppenpodeste gilt: 
kmod = 0,7 (muss bei abweichenden Be-
anspruchungsdauern angepasst werden)

 ¡  Der Nachweis ist unter der Annahme zu 
führen, dass alle Scheiben intakt sind. 

 ¡  Zusätzlich muss durch die Annahme, dass 
die oberer Scheibe gebrochen ist und 
nicht mitträgt, auch eine außergewöhn-
liche Belastungssituation nachgewiesen 
werden

 ¡  Liegen unter der Verglasung flächenhafte 
tragende Bauteile in einem lichten Ab-
stand von höchstens 50 cm, ist kein Bau-
teilversuch erforderlich.

 ¡  Alternativ sind konstruktive Maßnahmen 
zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit 
bei Glasbruch zulässig (müssen nachge-
wiesen werden).

Max. Länge Max. Breite VSG-Aufbau in mm  
mit dPVB = 1,52 mm

Mindestauflager- 
tiefe S

1500 mm 400 mm 8 TVG/10 FG/10 FG 30 mm

1500 mm 750 mm 8 TVG/12 FG/12 FG 30 mm

1250 mm 1250 mm 8 TVG/10 TVG/10 TVG 35 mm

1500 mm 1500 mm 8 TVG/12 TVG/12 TVG 35 mm

2000 mm 1400 mm 8 TVG/15 FG/15 FG 35 mm

Zusatzbedingungen:
 ¡  Bei nicht rechteckigen Verglasungen gel-
ten die Maße des umschließenden Recht-
ecks.

 ¡  Größere Scheiben als in der Tabelle ge-
nannt sind möglich, sofern sie durch 
linienförmige Zwischenstützungen so 
unterteilt werden, dass die für den jewei-
ligen Glasaufbau geltenden maßlichen 
Begrenzungen von jedem Feld eingehalten 
werden.

 ¡  Linienförmige Lagerung entlang aller Kan-
ten erforderlich.

 ¡  Kanten müssen sicher vor Stößen ge-
schützt sein.

 ¡  Bei den Glasaufbauten der Tabelle darf 
für die tragenden Glasscheiben statt Float-
glas auch TVG verwendet werden. Für die 
oberste Scheibe des VSG-Aufbaus darf 
statt TVG auch ESG bzw. ESG-H eingesetzt 
werden.

 ¡  Festigkeitsreduzierende Oberflächenbe-
handlungen (z. B. Emaillierung) sind nicht 
erlaubt, außer für die oberste Oberfläche.

 ¡  Die Auflagerzwischenlagen müssen aus 
Elastomeren bestehen, 5 bis 10 mm dick 
und dauerelastisch sein und eine Härte 
von 60 bis 80 Shore A aufweisen.
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4.1.8 Zu Instandhaltungsmaßnahmen betretbare Verglasungen und durchsturzsichere 
Verglasungen (DIN 18008-6)

Zulässige Glaserzeugnisse

Konstruktionsgrundsätze

Erforderliche Nachweise

 ¡   Betretbare Verglasungen können linienför-
mig oder punktförmig gelagert werden.

 ¡  Die konstruktiven Randbedingungen aus 
Teil 2 und 3 der Norm sind zu beachten.

 ¡  Die Glasscheiben dürfen nur durch eine 
einzelne Person betreten werden.

 ¡  Bei mitzuführenden Arbeitsmitteln ist da-
rauf zu achten, dass sie die Verglasung 
nicht beschädigen können.

 ¡  Außer wassergefüllten Kunststoffeimern 
mit max. 10 l Fassungsvermögen dürfen 
beim direkten Betreten der Verglasung kei-

 ¡  Es gelten die Regelungen der DIN 18008-2 
bzw. -3 für Horizontalverglasungen.

 ¡  Die Verwendung von Drahtglas ist nicht 
zulässig.

 ¡  Bei Isolierverglasungen ist die oberste 
Scheibe in ESG oder VSG auszuführen.

Die Einhaltung von Anforderungen an Tragfä-
higkeit, Stoßsicherheit und Resttragfähigkeit 
muss nachgewiesen werden. Zusätzliche 
Einwirkungen aus Wind Schnee und Eigen-
gewicht sind zu berücksichtigen.

ne Gegenstände mitgenommen werden, 
die schwerer als 4 kg sind.

 ¡  Durchsturzsichere Verglasungen sind zwar 
nicht für ein Betreten vorgesehen, stellen 
aber durch ihre Nähe zu Verkehrswegen 
bei einem Sturz ein Gefahrenpotenzial dar. 
Deshalb gelten auch hierfür besondere 
Regeln. Durchsturzsichernde Verglasun-
gen können beispielsweise an Flächen 
angrenzen, die für Instandhaltungsmaß-
nahmen betreten werden.
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Einleitung

Floatglas und teilvorgespanntes Glas (TVG) 
können bei Bruch in große, scharfkantige 
Stücke mit erheblichem Verletzungsrisiko 
zerfallen. Im Gegensatz dazu haben die 
Glaserzeugnisse Einscheibensicherheitsglas 
(ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG) ein 
sicheres Bruchverhalten. Damit ist gemeint, 
dass sie durch die Art und Weise, wie sie im 
Schadensfall brechen, passive Sicherheit vor 
Verletzungen bieten. 

Wenn es zum Bruch kommt, zerspringt 
eine ESG-Scheibe in stumpfkantige Bruch-
stücke, die kleiner als 1 cm2 sind und somit 
keine Gefahr für Schnittverletzungen dar-
stellen. Dennoch könnte aber das Gewicht 
der Glasmasse einer gebrochenen ESG-
Scheibe beim Fall aus großer Höhe noch 
eine Gefahr darstellen. VSG besteht aus 
mehreren Glasscheiben mit Zwischenlagen 
aus elastischer, reißfester Hochpolymerfolie 
(PVB, SGP, EVA), an der bei Zerstörung der 
Scheibe die Splitterstücke haften bleiben. 
Dies mindert das Risiko von Schnitt- oder 
Stichverletzungen und dient der passiven 
Sicherheit bzw. dem Personenschutz. 
Ob eine VSG-Scheibe, bei der eine oder 
mehrere Einzelscheiben gebrochen sind,  
sicher in ihrer Halterung verbleibt, hängt 
auch davon ab, aus welchen Glasarten sie 
hergestellt wurde.

Befinden sich Verkehrsflächen für Personen 
unterhalb von Verglasungen (Überkopfver-
glasungen) oder sind die Verkehrsflächen 
selbst aus Glas (begehbare Verglasungen) 
oder könnten Personen gegen vertikale 
Verglasungen anprallen oder auf horizonta-

PASSIVE SICHERHEIT MIT GLAS

le Glasflächen stürzen, müssen sie durch 
geeignete Glasarten vor Verletzungen durch 
Bruchstücke geschützt sein. In etlichen 
Anwendungen müssen Verglasungen auch 
nach einem Bruch über eine Resttragfä-
higkeit verfügen. Das bedeutet, die Bruch-
stücke dürfen nicht aus der Befestigung 
herausfallen, weil die Verglasung auch im 
Bruchfall noch ihre Schutzfunktion wie z. B. 
Absturzsicherung erfüllen muss, oder weil es 
gefährlich wäre, wenn gebrochene Überkopf-
verglasungen aus ihrer Halterung heraus auf 
Personen fallen. 

Glasart und Glasdicke müssen nach ak-
tuellen, am Ort der Anwendung geltenden 
Normen, Richtlinien und bauaufsichtlichen 
Bestimmungen festgelegt werden. In 
Deutschland ist hierfür die DIN 18008 maß-
geblich. Die Norm gibt detailliert vor, welche 
Glasarten in welcher Ausführung und Befe-
stigung zulässig sind und welche Nachweise 
geführt werden müssen. Einwirkende Lasten 
müssen bei der Glasbemessung ebenso 
berücksichtigt werden wie Zusatzanforde-
rungen, die sich aus der geplanten Nutzung 
ergeben. Da ist es hilfreich, wenn alle Be-
teiligten möglichst frühzeitig in die Planung 
einbezogen werden. Die Dimensionierung 
von Glas ist in Kapitel 4.1 ausführlich be-
schrieben.

Konstruktionen, die nicht durch die DIN 
18008 geregelt sind, benötigen in Deutsch-
land im Allgemeinen eine bauaufsichtliche 
Zustimmung im Einzelfall (ZiE) oder, wie  
z. B. Vordachsysteme, eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung (AbZ). 

4.2

4.2.1
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Glasart Passive Sicherheit
(Kapitel 4.2)

Aktive Sicherheit
(Kapitel 4.3)

ESG  
Verletzungs- 
hemmend  
(Krümelbildend) Ballwurfsicher

VSG

Verletzungs- 
hemmend
(Splitterbindend)
Absturzhemmend

Ballwurfsicher
Durchwurf- 
hemmend

VSG

Verletzungs- 
hemmend
(Splitterbindend)
Absturzhemmend

Ballwurfsicher
Durchwurf- 
hemmend 
Durchbruch- 
hemmend

VSG

Verletzungs- 
hemmend
(Splitterbindend)
Absturzhemmend 

Ballwurfsicher
Durchwurf-
hemmend 
Durchbruch-
hemmend
Beschusshemmend

Ornamentglas mit Drahteinlage ist KEIN Sicherheitsglas (siehe Kapitel 2.3.3). Auch 
teilvorgespanntes Glas (TVG) zählt nicht zu den Sicherheitsgläsern. TVG hat zwar eine 
höhere mechanische Festigkeit als Floatglas, bei Bruch können jedoch gefährliche 
Bruchstücke entstehen. (siehe Kapitel 2.2.2)

Es gibt zwei Glaserzeugnisse mit Sicherheitseigenschaften: 
 ¡ Einscheibensicherheitsglas (ESG)
 ¡ Verbundsicherheitsglas (VSG)
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4.2.2 Horizontalverglasungen

Gemäß Definition der DIN 18008 sind alle 
Verglasungen, die mehr als 10° aus der Ver-
tikalen geneigt sind, den Horizontalvergla-
sungen zuzuordnen. Dabei können die Ho-
rizontalverglasungen aus Einfachglas oder 
aus Mehrscheiben-Isolierglas bestehen. 

Überkopfverglasungen sind Horizontal-
verglasungen mit darunter liegenden Ver-
kehrsflächen, d. h. unter ihnen können sich 
Personen aufhalten. Überkopfverglasungen, 
zu denen beispielsweise Dachverglasungen 
und Vordächer zählen, sind aus der heu-
tigen Architektur nicht mehr wegzudenken. 
Sie ermöglichen lichtdurchflutete Räume 
mit engem Bezug zur Umgebung und zur 
Natur. Die besonderen Anforderungen an 
solche Überkopfverglasungen müssen be-
reits in der Projektierungsphase berücksich-
tigt werden.

Wichtige Kriterien hierbei sind unter anderem:
 ¡  Geografische Lage: Je nach Standort 
und Exposition muss möglicherweise mit 
erhöhten Schnee- und Windlasten gerech-
net werden.

 ¡  Einbauort/Höhe in Meter ü. NHN (Nor-
malhöhennull): Bei großen Höhendifferen-
zen zwischen Herstellort und Einbauort 
ist bei Mehrscheiben-Isoliergläsern even-
tuell ein Druckausgleich zur Anpassung 
erforderlich.

 ¡  Gebäudehöhe/Einbauhöhe: Bei Einbau 
ab bestimmten Höhen über Grund bzw. 
über Verkehrsflächen können zusätzliche 
Anforderungen bestehen.

 ¡ Windlasten
 ¡ Schneelasten
 ¡ Klimalasten
 ¡ Eigenlasten (Eigengewicht der Verglasung)
 ¡ Neigungswinkel
 ¡ Tragkonstruktion
 ¡  Montagebedingungen (Zufahrt, Gerüst,  
Aufzug u.ä.)

Linienförmig gelagerte Überkopfverglasungen 

Mehrscheiben-Isolierglas Einfachglas

Zulässig
•VSG aus Floatglas
•VSG aus TVG
•Drahtglas*
Empfohlen
•VSG aus TVG

Zulässig
•Alle Glasarten
Empfohlen
•ESG
•ESG-H

Bei linienförmig gelagerten Überkopfvergla-
sungen – ob als Einfachglas oder als untere 
Scheibe einer Mehrscheiben-Isoliervergla-
sung, ist in jedem Fall die Verwendung von 

Im Bereich der Sparrenauflagen sollte 
der Randverbund des Isolierglases mit 
einem Abdeckprofil geschützt werden. Die 
Konstruktion ist im Glasfalzbereich zu ent-
lüften bzw. zu entwässern. Um Glasbruch 

VSG aus TVG empfehlenswert. Diese Glasart 
bietet bezüglich Resttragfähigkeit bei Glas-
bruch die besten Ergebnisse und gleichzeitig 
eine erhöhte Festigkeit. 

infolge zu großer Temperaturen zu vermei-
den, darf der Glaseinstand 20 mm nicht 
übersteigen. Das untere Auflagerprofil 
muss eine Härte von 60 bis 80 Shore A 
aufweisen.

Alle Glasarten

Float/
ESG

VSG

Beschichtung
Beschichtung

VSG

Alle Glasarten

VSG

Beschichtung

Alle Glasarten

Glasarten für linienförmig gelagerte Überkopfverglasungen

*bis 0,7 m Spannweite bei 15 mm Glaseinstand

4.2.2.1
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Bei Querstößen mit Deckleiste sollten die 
Deckleisten eine möglichst kleine Bauhöhe 

aufweisen, damit bei Bewitterung kein Was-
serstau entstehen kann.

Bei Stufenisoliergläsern wird zur Ausbil-
dung der Traufkante das untere Glas (bzw. 
bei Dreifachaufbauten die beiden unteren 
Gläser) zurückgesetzt. Sie werden überall 
dort verwendet, wo der ungehinderte Abfluss 
von Wasser ohne besondere konstruktive 
Aufwendungen erfolgen soll. Der Rand-
verbund des Isolierglases muss im freilie-
genden Bereich dauerhaft vor UV-Strahlung 

Für punktförmig gelagerte Horizontalvergla- 
sungen ist Mehrscheiben-Isolierglas nicht  
zulässig. Hier muss gemäß DIN 18008-3 

Für begehbare Horizontalverglasungen sind 
gemäß den Zusatzanforderungen durch die 
DIN 18008-5 nur VSG-Verglasungen aus 

Punktförmig gelagerte Horizontalverglasungen

Begehbare Horizontalverglasungen

geschützt werden, z. B. durch Aufbringen 
einer Emaillierung im Siebdruckverfahren. 
Bei Verwendung von UV-stabilem Silikon-
randverbund kann die Emaillierung entfallen. 
Der Glaseinstand der raumseitigen Scheibe 
darf, um Glasbruch durch unterschiedliche 
Temperaturen zu vermeiden, 20 mm nicht 
übersteigen. Das Isolierglas muss fachge-
recht geklotzt, der Glasfalz entlüftet werden.

zwingend VSG aus gleich dicken TVG-Schei-
ben verwendet werden (siehe Kapitel 4.1.5).

mindestens 3 Scheiben zulässig. Resttrag-
fähigkeit und die Stoßsicherheit müssen 
nachgewiesen werden (siehe Kapitel 4.1.7).

Querstöße ohne Deckleiste werden vor 
allem dort verwendet, wo stehendes Wasser 
infolge Bewitterung vermieden werden soll. 
Zum Schutz des Isolierglas-Randverbundes 
ist witterungsseitig eine fest eingebrannte 
Emaillierung vorzusehen. Alternativ ist die 
Ausführung mit UV-beständigem Silikon-
randverbund möglich. Es wird empfohlen, 
den Glasstoß auf der ganzen Länge mit 
einer Pfette zu unterfangen, um eine Durch-
biegung des Glases zu vermeiden.

Hinweis: Die Verträglichkeit der verwendeten 
Dichtstoffe muss geprüft werden. Die jeweils 
weiterverarbeitende Stelle ist für die Freiga-
be der zum Einsatz kommenden Materialien 
verantwortlich. Die zum Einsatz kommen-
den Kleb- und Dichtstoffe sind durch die 
am Gewerk Beteiligten freizugeben. Auch ist 
die Kompatibilität zu den verwendeten VSG-
Folien zu prüfen.

Versiegelung

Alle Glasarten

VSG

UV-Randverbund

VSG

Abdeckung / Emaillierung
(Schutz des Isolierglas randverbundes 
vor UV-Einstrahlung)

Empfehlung: 
Bei Floatglas
Kanten schleifen

Alle Glasarten

Alle Glasarten

VSG

Beschichtung

Druckleiste

Quersprosse
Auflagerprofil 
Härte 60 – 80 Shore A

Dichtprofil

Glaseinstand
max. 20 mm

Beschichtung

Beschichtung

4.2.2.2

4.2.2.3
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Gemäß Definition der DIN 18008 sind alle 
Verglasungen, die 0° bis maximal 10° aus 

Bisher waren bei linienförmiger Lagerung 
von ebenen ausfachenden Vertikalvergla-
sungen unterhalb von 4 m alle Glasarten 
zulässig (außer bei Absturzsicherung). 

Bei grob brechenden Verglasungen, die im 
Bereich von 0 m bis 1 m über Verkehrsflä-
chen liegen, ist vor allem für Kinder das Ri-
siko, bei Anprall gegen die Scheibe schwere 
oder sogar tödliche Schnittverletzungen zu 
erleiden, besonders hoch. Leider werden 
hierüber keine kontinuierlichen Unfallsta-
tistiken geführt. An der Uni Graz wurden 
im Rahmen einer Studie der Abteilung 
für Unfallforschung von 2005 bis 2007 
Unfälle mit Glas bei Kindern bis 14 Jah-
ren untersucht. Auf Grund der Ergebnisse 
wurde empfohlen, die Bauordnung zu ver-
schärfen und in Häusern und Wohnungen 
für mehr Sicherheitsglas zu sorgen. Diese 
Forderung wurde in Österreich inzwischen 
umgesetzt. In der Schweiz wurden aus 
der Grazer Studie jährlich über 70 Glas- 
unfälle mit Kindern hochgerechnet. Seit 
1.1.2018 gilt deshalb mit der neuen SIGAB-
Richtlinie 002 „Sicherheit mit Glas – Anfor-
derungen an Glasbauteile“ eine 1-m-Regel. 
Diese besagt, dass für Bauteile mit Glas 
unterhalb der Mindesthöhe von 1 m aus 
Gründen des Personenschutzes angriffssei-
tig Sicherheitsglas anzuordnen ist.

Im Zuge der Überarbeitung der DIN 18008 
konnte für Vertikalverglasungen ohne Ab-
sturzsicherung entgegen der ursprünglichen 
Absicht keine eindeutige und klare Rege-
lung für Sicherheitsglas unter Brüstungs-
höhe gefunden werden. Stattdessen muss 
nun im Einzelfall eine Risikobeurteilung er-
folgen, mit der entschieden werden soll, ob 
aus Gründen der Verkehrssicherheit Schutz-
maßnahmen erforderlich sind. Die Verant-
wortung hierfür liegt beim Bauherrn und 
Planer, aber auch beim Architekten und bei 
den ausführenden Gewerken. (Siehe auch 
Kapitel 4.1.2 sowie SANCO Information zur 
DIN 18008 – Update Mai 2020).

Werden Verglasungen zur Absturzsicherung 
eingesetzt, müssen Zusatzforderungen gemäß 
DIN 18008-4 beachtet werden. Dabei kommt 
es auf die Konstruktionsart sowie die Art der 
Lagerung an (Siehe Kapitel 4.1.6).

Vertikalverglasungen

Vertikalverglasungen mit Oberkante unterhalb 4 m über Verkehrsfläche

der Vertikalen geneigt sind, den Vertikal-
verglasungen zuzuordnen.

4.2.3

4.2.3.1

4.2.3.2

Die grob brechenden Glasarten (Floatglas, 
TVG, gezogenes Flachglas, Ornamentglas, 
Verbundglas) dürfen mit Oberkante mehr 
als 4 m über Verkehrsfläche als Einfachglas 
nur allseitig gelagert verwendet werden.

Die Glasart ESG (als Einfachverglasung 
oder als äußere monolithische Scheibe 
von MIG) mit Oberkante mehr als 4 m 
über Verkehrsfläche musste bislang als 
heißgelagertes ESG-H ausgeführt werden.

Gemäß Novellierung der DIN 18008-2 
vom Mai 2020 ist dies jedoch nicht mehr 
zulässig. Auf Grund eines Grundsatzur-
teils des Europäischen Gerichtshofs ent-
fiel unter anderem die nationale Regelung 
nach Bauregelliste für heißgelagertes ESG, 
genannt ESG-H. Heißgelagertes ESG nach 
Europäischer Produktnorm DIN EN 14179 
unterscheidet sich jedoch vom bisherigen 
ESG-H in den Parametern des Heißlage-

Vertikalverglasungen mit Oberkante mehr als 4 m über Verkehrsfläche

rungsprozesses sowie in der Fremdüber-
wachung. Anders als bisher bei ESG-H 
ist für heißgelagertes ESG nach DIN EN 
14179 die Einbeziehung einer unabhän-
gigen Prüfstelle zur Fremdüberwachung 
nicht zwingend erforderlich. Deshalb darf 
nach DIN 18008-2:2020-05 heißgelagertes 
ESG als monolithisches Einfachglas oder 
äußere monolithische Scheibe von MIG 
ohne Begrenzung der Einbauhöhe nur dann 
verwendet werden, wenn durch geeignete 
Maßnahmen die Versagenswahrscheinlich-
keit durch Nickelsulfid-Einschlüsse (Spon-
tanbrüche) so reduziert wird, dass Vergla-
sungskonstruktionen ausreichend sicher 
errichtet werden können. Diese Bedingung 
gilt beispielsweise als erfüllt, wenn die 
Fremdüberwachung nach den RAL Güte- 
und Prüfbestimmungen ESG-HF erfolgt und 
das heißgelagerte ESG mit dem RAL Güte-
zeichen RAL-GZ 525 ESG-HF gekennzeich-
net ist (Siehe auch Kapitel 4.1.4.)
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Einleitung

Sicherheit ist ein menschliches Grundbe-
dürfnis. Der eigene Wohnraum soll nicht nur 
komfortabel sein und vor Wind und Wetter 
schützen, sondern auch Sicherheit und Ge-
borgenheit bieten. Tägliche Nachrichten über 
Einbruchserien durch Verbrecherbanden, 
über Kriminalität und Terror beeinträchtigen 
unser Sicherheitsgefühl.

AKTIVE SICHERHEIT – ANGRIFFHEMMENDE VERGLASUNGEN 

Mit seinen einzigartigen Eigenschaften und 
technologischen Möglichkeiten kann der 
Werkstoff Glas helfen, Gefahren abzuwehren 
und Sicherheit herzustellen. 

Die Sicherheitssonderverglasungen für die 
verschiedenen Angriffsarten werden durch 
drei europäische Normen aus der Reihe 
Glas im Bauwesen vorgegeben. Die Klassifi-
zierung muss jeweils durch eine Prüfung an 
repräsentativen Probekörpern erfolgen.

4.3

4.3.1

Norm Glas im Bauwesen Beschreibung Siehe 
Kapitel

DIN EN 356 Sicherheitssonderverglasung 
Prüfverfahren und Klasseneinteilung des 
Widerstandes gegen manuellen Angriff

Durchwurf- und  
Durchbruchhemmung

4.3.2

DIN EN 1063 Sicherheitssonderverglasung 
Prüfverfahren und Klasseneinteilung für den 
Widerstand gegen Beschuss

Beschusshemmung 4.3.3

DIN EN 13541 Sicherheitssonderverglasung 
Prüfverfahren und Klasseneinteilung des 
Widerstandes gegen Sprengwirkung

Sprengwirkungs-
hemmung

4.3.4

Klassifizierung Sicherheitssonderverglasungen

Seit November 2015 fördert die KfW-Bankengruppe auch Einzelmaßnahmen zum 
Schutz gegen Einbruch. Haus- und Wohnungseigentümer sowie Mieter können eine 
Förderung für Maßnahmen zum Einbruchschutz (z. B. Einbau oder Nachrüstung 
von einbruchhemmenden Fenstern und Türen, Nachrüsten von Fenstern durch ab-
schließbare Griffe, Pilzkopfverriegelungen, etc.) beantragen.
Die Summe der Investition muss mindestens 500 € betragen. Die ersten 1.000 € 
der förderfähigen Investitionskosten werden mit 20 %, weitere Kosten mit 10 % be-
zuschusst. Die Förderung gilt pro Antragsteller und Gebäude. Anträge auf Förderzu-
schüsse müssen vor Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen gestellt sein und kön-
nen bei der KfW online beantragt werden: https://public.kfw.de/zuschussportal-web. 
Stand 01/2020
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Die einbruchhemmenden Eigenschaften 
von Fenstern und Türen sind im CE-Zeichen 
und der Leistungserklärung aufzuführen. Zur 
Klassifizierung legt die Europäische Normen-
reihe DIN EN 1627 bis 1630 „Türen, Fens-
ter, Vorhangfassaden, Gitterelemente und 

Die Norm DIN EN 1627 definiert sieben 
Widerstandsklassen RC (RC = Resistance 
Class): Bei den Widerstandsklassen RC 1 N, 
RC 2 N, RC 2 und RC 3 wird von Gelegen-
heitstätern ausgegangen, die mit einfachen 
Werkzeugen an Fenstern und Türen angrei-
fen. Stoßen solche Angreifer auf Widerstand, 
wird der Einbruchsversuch häufig abge-
brochen.

Abschlüsse – Einbruchhemmung“ Anforde-
rungen an die Einbruchhemmung und Prüf-
verfahren zur Ermittlung der Widerstandsfä-
higkeit unter verschiedenen Belastungsarten 
fest. Die vier Normen dieser Reihe betreffen 
im Einzelnen:

Anders bei den Widerstandsklassen RC 4, 
RC 5 und RC 6, bei denen die Bauteile deut-
lich schwereren Angriffen standhalten müs-
sen. Einbrüche durch professionelle Einbre-
cherbanden sind oftmals gezielt geplant, es 
wird massives, auch schneidendes Werkzeug 
zur Überwindung der Bauteile eingesetzt.

Norm Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente  
und Abschlüsse 

DIN EN 1627 Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die Ermittlung der  
Widerstandsfähigkeit unter statischer Belastung

DIN EN 1629 Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die Ermittlung der  
Widerstandsfähigkeit unter dynamischer Belastung

DIN EN 1630 Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die Ermittlung der  
Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche

Normenreihe zur Klassifizierung von Bauteilen

Ein Fenster wird jedoch nicht einfach nur 
durch den Einsatz einer Sicherheitsvergla-
sung zum Sicherheitsfenster. Einbrecher wol-
len Lärm vermeiden und attackieren deshalb 
oftmals nicht die Verglasung, sondern versu-
chen, den Fensterflügel gewaltsam aufzuhe-
beln. Effektiver Schutz ist deshalb nur mit 

einem Gesamtsystem von aufeinander abge-
stimmten Komponenten möglich. Rahmen, 
Beschläge, Verglasung und die Befestigung 
müssen gemeinsam eine lückenlose Sicher-
heitskette bilden. Insbesondere ist eine fach-
gerechte Montage im Baukörper entschei-
dend für die Wirksamkeit des Bauteils.

Bezeichnung 
nach DIN EN 356

Widerstandsklasse 
Verglasung

Beschreibung

Durchwurfhemmung P1A
P2A
P3A
P4A
P5A

Schutz vor Einbruch, Spontanangriff und  
Vandalismus
(Widerstandsfähigkeit von P1A bis P5A zunehmend)

Durchbruchhemmung P6B
P7B
P8B

Schutz vor schweren Angriffsversuchen mit schneid-
fähigen Werkzeugen durch Profieinbrecher (Wider-
standsfähigkeit von P6B bis P8B zunehmend)

Zuordnung Widerstandsklasse

Um einem manuellen Angriff auf eine Vergla-
sung erfolgreich standzuhalten, werden Glas-
scheiben mit zähelastischen Zwischenschich-
ten versehen. So wird das Durchdringen des 
gesamten Elementes erschwert bis unmöglich 
gemacht. Der Aufbau und die Dicke dieser 
Verbundsicherheitsgläser (VSG) richten sich 
nach den Sicherheitsanforderungen. Durch-
wurf- und durchbruchhemmende Gläser kön-
nen mit der Anzahl der Glasschichten und der 
Dicke der zwischenliegenden PVB-Schichten 
den jeweiligen Sicherheitsbedürfnissen an-
gepasst werden: Je mehr Glasschichten und 
je dicker die PVB-Zwischenschichten, desto 
höher die Widerstandsklasse.

Die Europäische Norm DIN EN 356 be-
schreibt die Prüfverfahren und die Klassenein-
teilung für den Widerstand von Verglasungen 
gegen manuellen Angriff. 

Zur Bestimmung der Widerstandsklasse eines 
Glasaufbaus werden in Prüfgeräten unter 
standardisierten Prüfbedingungen aus un-
terschiedlicher Höhe harte Fallkörper (Stahl-
kugeln) auf Verglasungsprobekörper abge- 
worfen. In mechanischen Vorrichtungen wer-
den die Probekörper mit Werkzeugen wie Axt 
und Hammer angegriffen. Je nach erreichter 
Widerstandsfähigkeit wird die Verglasung 
einer Widerstandsklasse zugeordnet.

Manueller Angriff (Durchwurf und Durchbruch) 4.3.2
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VdS-Klassifizierung in Deutschland

Die VdS Schadenverhütung GmbH ist eine 
100%-ige Tochtergesellschaft des Gesamt-
verbandes der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV). Das Unternehmen ist schwer-
punktmäßig in den Bereichen Brandschutz, 
Security, Naturgefahrenprävention und Cyber-
Security tätig. Durch technische Prüfstellen 
werden Produkte und Dienstleister zertifiziert. 

Die Schutzklassen nach VdS beziehen sich 
auf die Europäischen Normen, sind jedoch 
nicht  deckungsgleich mit den dort defi-
nierten Widerstandsklassen. Für nähere 

In VdS-Richtlinien sind Anforderungen an 
Schutzniveaus formuliert, die unter anderem 
von der Versicherungswirtschaft angewandt 
werden. Die Berücksichtigung von VdS-Richt-
linien muss im Einzelfall vereinbart werden. 
Für Glas, Fenster und Fassaden sind fol-
gende VdS-Richtlinien relevant:

Informationen wird auf die o. g. Richtlinien 
verwiesen, die unter www.vds.de kostenlos 
verfügbar sind.

VdS-Richtlinie Titel Betrifft

VdS 2163 Einbruchhemmende Verglasungen  
Anforderungen und Prüfmethoden

Verglasungen für einbruchhemmende  
Fenster (= angriffhemmende Verglasungen 
nach DIN EN 356)

VdS 2534 Einbruchhemmende Fassadenelemente 
Anforderungen und Prüfmethoden

Fassadenelemente wie Türen, Tore, Fenster,  
Rollläden, Gitter oder Wandaufbauten mit 
Schutz gegen Einbruchdiebstahl

Den unterschiedlichen Widerstandsklassen 
der Fenster werden in der Norm DIN EN 

Bei der Prüfung der Bauteile nach DIN EN 
1628 bis 1630 zur Ermittlung der Wider-
standsklasse wird durch die Festlegung der 
Angriffseite die Einbauorientierung der Ver-
glasung vorgegeben. Sie muss für das so zer-
tifizierte Bauelement auch immer mit dieser 
Orientierung eingebaut werden.

Anmerkung: Die früher für Fenster nach DIN geltenden WK-Klassen (WK = Widerstandsklasse) sind nicht mehr gültig, 
sie wurden ebenso wie die früheren Glasklassifizierungen nach DIN (A1 bis A3 und B1 bis B3) durch die Europäische 
Normierung komplett abgelöst.

*VdS: Verband der Sachversicherer

1627 jeweils Verglasungen mit Widerstands-
klassen nach DIN EN 356 zugeordnet:

Eine Kombination von Verbundsicherheits-
gläsern mit alarmauslösenden Warnsys-
temen (Alarmglas) kann zusätzlich für 
Sicherheit sorgen. Die mechanischen Si-
cherungsmaßnahmen werden dabei über 
die Verglasung mit Einbruchmeldeanlagen 
kombiniert.

Typ DIN EN 1627 
2011-09

DIN V  
ENV 1627  
1999-04

DIN  
EN 356

DIN  
52290

VdS Prüfung

Widerstand- 
klasse

Fenster/Tür  
neu

Fenster/Tür  
alt

Verglasung 
neu

Verglasung  
alt

des VdS* Fallhöhe Prüf-
kugel 4110 g

RC 1 N 
Grundsicherheit

keine  
Anforderung

RC 2 N 
Standardsicherheit

WK 2 keine  
Anforderung

Durchwurf- 
hemmende 
Verglasung

WK 1 P1A keine  
Anforderung

3 x 1,5 m

P2A A1 3 x 3,0 m

P3A A2 3 x 6,0 m

RC 2 Standardsicherheit WK 2 P4A A3 EH01 3 x 9,0 m

RC 3 erhöhte Sicherheit WK 3 P5A 9 x 9,0 m

EH02 9 x 12,5 m

Axtschläge

Durchbruch- 
hemmende 
Verglasung

RC 4 hohe Sicherheit WK 4 P6B B1 EH1 30 – 50

RC 5 Hochsicherheitsbereich WK 5 P7B B2 EH2 51 – 70

RC 6 Hochsicherheitsbereich WK 6 P8B B3 EH3 über 70
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Widerstandsklassen Durchbruchhemmung

Durchbruchhemmende Verglasungen

Durchbruchhemmende Verglasungen sollen 
schwere Angriffe, die auch mit schneidendem 
Werkzeug erfolgen können, abwehren. Ty-
pische Einsatzbereiche sind Juwelier- und 
Antiquitätengeschäfte, Museen und Galerien, 
IT-Zentren, Justizvollzugsanstalten. Die Norm 
DIN EN 356 definiert drei Widerstandsklassen 
mit steigender Schutzwirkung. 

Die Prüfung wird mit einer Axtmaschine 
durchgeführt, die den Angriff einer hand-
geführten Axt von 2 kg Gewicht simulieren 
soll. Dabei wird die Anzahl der Schläge 

ermittelt, die benötigt werden, um eine  
400 x 400 mm große Öffnung in den Prüf-
körper des Formats 900 x 1100 mm zu 
schlagen. Die Maschine führt die Axt mit 
definierter Auftreffgeschwindigkeit von ca. 
11 m/s und Auftreffenergie von ca. 300 J 
gegen die Glasprobe. Die Widerstandsklas-
se gegen Durchbruch ergibt sich aus der 
Art der Beanspruchung und der Anzahl 
der ausgeführten Axtschläge. Ein geprüfter 
VSG-Aufbau wird mit dem niedrigsten Wert 
der Widerstandsklasse klassifiziert, der an 
drei Proben ermittelt wurde.

Widerstandsklasse nach DIN EN 356 Anzahl Axtschläge

P6B 30 bis 50

P7B 51 bis 70

P8B über 70

Axt-Gewicht: 2 kg
VSG-Prüfformat: 900 x 1100 mm
Durchführung: Anzahl Schläge  
für Öffnung 400 x 400 mm

Widerstandsklassen Durchwurfhemmung

Durchwurfhemmende Verglasungen

Durchwurfhemmende Verglasungen schüt-
zen vor Einbruch und Vandalismus in Ge-
bäuden. Sie wehren den so genannten Spon-
tanangriff auf die Verglasungseinheit ab. 
Die Norm DIN EN 356 definiert fünf Wider-
standsklassen mit steigender Schutzwirkung. 

Das Prüfverfahren geht von schweren Wurf-
geschossen aus. Im Kugelfallversuch werden 
Metallkugeln mit einem Durchmesser von  
10 cm und einem Gewicht von 4,11 kg ver-
wendet. Die Prüfung bei einer bestimmten 
Fallhöhe gilt als bestanden, wenn die einge-
spannte Glasprobe auch beim dritten Versuch 
nicht von der Kugel durchschlagen wird.

Widerstandsklasse nach DIN EN 356 Kugelfallhöhe Anzahl Kugeln

P1A 1500 mm 3

P2A 3000 mm 3

P3A 6000 mm 3

P4A 9000 mm 3

P5A 9000 mm 9

Metallkugel: Masse 4,11 kg
Durchmesser: 10 cm
VSG-Prüfformat: 900 x 1100 mm
Durchführung: 3 Fallkörper aus gleicher Höhe in Schlagdreieck

4.3.2.1 4.3.2.2
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Beschusshemmende Verglasungen

Durchschusshemmendes Sicherheitsglas  
wird ebenso wie die Widerstandsfähigkeit 
gegen manuellen Angriff durch Verbundsi-
cherheitsgläser mit unterschiedlich dicken 
Glasscheiben und mehrlagigen Folien aus 
hochreißfestem Material erreicht. Je nach 
Typ und Aufbau halten diese Gläser unter-
schiedlichen Waffentypen stand. Durch-
schusshemmendes Glas wird auch als Pan- 
zerglas bezeichnet. Auf Grund ihrer Aufbauten 
bieten diese Verglasungen zwangsläufig auch 
eine verbesserte Durchbruchhemmung.

Die Europäische Norm DIN EN 1063 be-
schreibt die Prüfverfahren und die Klassen-
einteilung für den Widerstand von Vergla-
sungen gegen Beschuss. 

Die Verglasung gilt als durchschusshem-
mend, wenn sie bei der Prüfung unter stan-
dardisierten Bedingungen das Durchdringen 
von Geschossen unterschiedlicher Muniti-
onsart verhindert. Die Prüfung erfolgt durch 
dreimaligen Beschuss einer Glasprobe der 
Abmessung 500 x 500 mm mit einem be-
stimmten Kaliber, bei fixiertem Abstand der 
Einschüsse zueinander. Der Beschuss erfolgt 
bei den Faustfeuerwaffen aus 5 m und bei 
Büchsen und Flinten aus 10 m Entfernung.

Die Norm definiert sieben Widerstandsklas-
sen BR (BR = Bullet Resistance) und zwei 
Widerstandsklassen SG (SG = Shot Gun).

4.3.3

Widerstands-
klasse

Kategorie Art der Waffe Kaliber

BR 1 – S/NS

Faustfeuerwaffen  
und Büchsen

Gewehr (Büchse) 0,22 LR

BR 2 – S/NS Pistole (Faustfeuerwaffe) 9 mm Luger

BR 3 – S/NS Revolver (Faustfeuerwaffe) 0,357 Magnum

BR 4 – S/NS Revolver (Faustfeuerwaffe) 0,44 Rem. Magnum

BR 5 – S/NS Gewehr (Büchse) 5,56 x 45

BR 6 – S/NS Gewehr (Büchse) 7,62 x 51 (Weichkern)

BR 7 – S/NS Gewehr (Büchse) 7,62 x 51 (Hartkern)

SG 1 – S/NS
Schrotflinten

Flinte 12/70 (1 Treffer)

SG 2 – S/NS Flinte 12/70 (3 Treffer)

Widerstandsklassen Beschusshemmung

Der Zusatz splitterfrei NS (NS  = No Spall) 
und Splitterabgang S (S  = Spall) kennzeich-
net, ob sich Personen in Scheibennähe auf-
halten können. Splitterfreie beschussfeste 
Gläser (NS) müssen überall dort eingesetzt 
werden, wo sich im Ernstfall Personen unmit-
telbar hinter der Scheibe befinden können.

Auch für Beschusshemmung werden Bau-
teile wie Fenster oder Türen analog zum 
manuellen Angriff nach Europäischen Nor-

men geprüft und klassifiziert. Den jeweiligen 
Bauteil-Widerstandsklassen werden Mindest-
widerstandsklassen des Glases nach DIN EN 
1063 zugeordnet.

Durchschusshemmende Gläser werden für 
Polizei, Justiz und im militärischen Bereich, 
für Politik und im Bankengewerbe, aber auch 
in Industrie und sonstigen gefährdeten Be-
reichen des Objekt- und Personenschutzes 
eingesetzt. 
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Hinter sprengwirkungshemmenden Gläsern 
werden Personen vor den Stoßwellen einer 
Sprengstoffexplosion geschützt. Die Schutz-
wirkung muss jedoch im Zusammenhang 
mit allen angrenzenden Bauteilen gesehen 
werden, da sie nicht nur vom Glaserzeugnis 
selbst, sondern in besonderem Maße auch 
vom Einbau des Glases bzw. des Bauele-
ments abhängt. 

Die Europäische Norm DIN EN 13541 
beschreibt die Prüfverfahren und die Klas-
seneinteilung für den Widerstand von 
Verglasungen gegen Sprengwirkung. Die 
Widerstandsklassen der Gläser dienen zur 
Vorauswahl der passenden Verglasung für 
die Prüfung kompletter Bauteile.

Sprengwirkungshemmende Verglasungen

Bei der Prüfung werden an Glasproben des 
Formats 900 x 1100 mm senkrecht auf 
sie auftreffende Wirkungen von TNT-äquiva-
lenten Sprengladungen simuliert. Der erfor-
derliche Druckstoß wird in einem Stoßrohr 
oder einer ähnlichen Einrichtung erzeugt, 
um die Detonation einer Sprengladung nach-
zuahmen. Dabei wird der positive Maximal-
druck einer reflektierten Stoßwelle ermittelt, 
dem die Verglasung bei einer Einwirkungs-
dauer von ca. 20 Millisekunden standhält. 
Je nach Beanspruchungsart ergeben sich die 
unterschiedlichen Widerstandsklassen.

Die Norm definiert vier Widerstandsklassen 
ER (ER = Explosion Resistance).

4.3.4

Widerstands-
klasse

Mindestwert des  
positiven Maximaldrucks 
der reflektierten 
Druckwelle 

Mindestwert des  
positiven spezifischen 
Impulses

Mindestdauer der  
positiven Druckphase 

ER 1 – S/NS 50 – 100 kPa 370 – 900 kPa ∙ ms > 20 ms

ER 2 – S/NS 100 – 150 kPa 900 – 1500 kPa ∙ ms > 20 ms

ER 3 – S/NS 150 – 200 kPa 1500 – 2200 kPa ∙ ms > 20 ms

ER 4 – S/NS 200 – 250 kPa 2200 – 3200 kPa ∙ ms > 20 ms

Widerstandsklassen Sprengwirkungshemmung

Sprengwirkungshemmende Verglasungen 
finden Einsatz in öffentlichen Gebäuden, 
Kraftwerken, Flughäfen, militärischen Ein-
richtungen und Botschaften.

Auch hier kennzeichnet der Zusatz splitterfrei 
NS und Splitterabgang S, ob sich Personen 
in Scheibennähe aufhalten können. 
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Normen und Klassifizierung

Gemäß der seit 1.7.2013 geltenden  
Europäischen Bauproduktenverordnung  
(EU-BauPVO) Nr. 305/2011 gehört der 
Brandschutz zu den sieben wichtigen 
Grundanforderungen an Bauwerke. Diese 
Grundanforderungen müssen bei normaler 
Instandhaltung über einen wirtschaftlich 
angemessenen Zeitraum erfüllt werden.

Brandschutz muss derart entworfen und aus-
geführt sein, dass bei einem Brand

 ¡  die Tragfähigkeit des Bauwerks während 
eines bestimmten Zeitraums vorausge-
setzt werden kann,

 ¡  die Entstehung und Ausbreitung von Feuer 
und Rauch innerhalb des Bauwerks be-
grenzt wird,

 ¡  die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte 
Bauwerke begrenzt wird,

 ¡  die Bewohner das Bauwerk verlassen oder 
durch andere Maßnahmen gerettet wer-
den können,

 ¡  die Sicherheit der Rettungsmannschaften 
berücksichtigt ist.

Eine Zulassung von Produkten für den Brand-
schutz ist nur über normkonforme und repro-
duzierbare Brandprüfungen möglich. Die Klas-
sifizierung des Feuerwiderstandes gibt an, wie 
lange das Bauteil die Ausbreitung von Rauch, 
Flammen oder giftigen Gasen und den Hitze-
durchgang verhindern kann.

Grundsätzlich muss bei einer Brandprüfung 
immer die gesamte Konstruktion als System 
geprüft werden. Zu einem Brandschutzsystem 
gehören neben der Verglasung auch der Rah-
men bzw. die tragende Konstruktion, Halte-
rungen, Befestigungen und Dichtungen.

Mittlerweile ist ein umfangreiches Europä-
isches Normenwerk zum Thema Brand-
schutz erarbeitet worden. Ebenso wie für 
andere Anwendungsbereiche gibt es Klassifi-
zierungsnormen, die für die einzelnen Anfor-
derungen Klassen festlegen, Prüfnormen, die 
einheitliche Prüfverfahren definieren und Pro-
duktnormen, die zusammenfassen, welche 
Prüf- und Klassifizierungsnormen auf ein be-
stimmtes Produkt anzuwenden sind und was 
für Konformitätsbewertung, Leistungserklä-
rung und CE-Kennzeichnung alles zu tun ist.

Brandschutzglas

Einleitung

Baulicher Brandschutz schützt Menschen-
leben vor Feuer, Rauch und Hitzestrahlung 
und bewahrt die Gebäudesubstanz vor 
Zerstörung. Brandschutzverglasungen und 
Feuer- bzw. Rauchschutzabschlüsse mit 
transparenten Füllungen spielen im vorbeu-
genden baulichen Brandschutz eine wesent-
liche Rolle. 

Float- und Ornamentgläser zerspringen 
bei der einseitigen Hitzeeinwirkung eines 
Brandes rasch und können deshalb nicht 
vor Feuerüberschlag und Rauch schützen. 
Brandschutzgläser sind spezielle Sicherheits-
gläser, die genau diesen Schutz bieten. Sie 
beugen dadurch der Ausbreitung von Feuer 
und Rauch vor, begrenzen Brandabschnitte 
und sichern die Arbeit von Feuerwehr und 
Rettungskräften. Sie schützen bei der Eva-

kuierung von Gebäuden, dienen dem Schutz 
von Sachwerten und der Rettung von Leben. 
Trotzdem sind Brandschutzverglasungen 
transparente Bauteile, mit denen zeitgemäße 
Glasarchitektur möglich ist. Die hochwirk-
samen Spezialgläser erlauben effiziente 
Tageslichtnutzung zur natürlichen Beleuch-
tung und sorgen gleichzeitig für umfassende 
Sicherheit.

Der anspruchsvolle und komplexe Bereich 
des Brandschutzes erfordert detaillierte 
Kenntnis von Normen und Vorschriften, 
Prüfverfahren und Produkten. Dabei sind 
für die Bewertung von Bauteilen und ihren 
Brandeigenschaften immer zwei Aspekte 
maßgeblich: Das Brandverhalten des Bau-
teils selbst und der Schutz durch das Bauteil 
gegen Brand.

4.4

4.4.1

4.4.2
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Die wichtigsten Europäischen Normen zum Themenbereich Brandschutz

Norm Titel Beschreibung

DIN EN 
1634-1

Feuerwiderstandsprüfungen und 
Rauchschutzprüfungen für Türen, 
Tore, Abschlüsse, Fenster und 
Baubeschläge Teil 1: Feuerwider-
standsprüfungen für Türen, Tore, 
Abschlüsse und Fenster

Gilt in Verbindung mit DIN EN 1363-1, Prüfverfahren für die  
Bestimmung der Feuerwiderstandsdauer von Fenstern, Türen,  
Toren und Abschlüssen.

DIN EN 
1634-3

Prüfungen zum Feuerwiderstand 
und zur Rauchdichte für Feuer- 
und Rauchschutzabschlüsse, 
Fenster und Beschläge
Teil 3: Prüfungen zur Rauchdichte 
für Rauchschutzabschlüsse

Prüfverfahren zur Ermittlung der Leckage von kaltem und 
warmem Rauch von einer Seite eines Abschlusses zur anderen 
unter festgelegten Prüfbedingungen. Für Abschlüsse zur Behinde-
rung der Rauchbewegung im Brandfall, für Fahrschachttüren.

DIN EN 
16034

Türen, Tore und Fenster
Produktnorm, Leistungseigen-
schaften Feuer- und/oder Rauch-
schutzeigenschaften

Gilt im Zusammenhang mit der Europäischen Produktnorm DIN 
EN 14351-1, die alle anderen Leistungseigenschaften für Fenster 
und Außentüren – außer Feuer- und/oder Rauchschutzeigen-
schaften – angibt. DIN EN 16034 legt die materialunabhängigen 
Sicherheits- und Leistungsanforderungen fest, die für Produkte 
zur Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte und 
zur Verwendung in Rettungswegen gelten, d. h. für Tore, Rolltore, 
bedienbare Feuerschutzvorhänge, Türen und Fenster. (Gilt nicht 
für Festverglasungen)

Normen-
reihe
DIN EN 
15269- … 

Erweiterter Anwendungsbereich 
von Prüfergebnissen zur Feuer-
widerstandsfähigkeit und/oder 
Rauchdichtigkeit von Türen, Toren 
und Fenstern einschließlich ihrer 
Baubeschläge  
Teile 1 bis X

Grundlagen und Methodik für die einzelnen, speziell zu beur- 
teilenden Produkttypen, für die Erweiterung des Anwendungs-
bereichs von Prüfergebnissen nach EN 1634-1 und/oder  
EN 1634-3.

Norm Titel Beschreibung

DIN EN 
13501-2

Klassifizierung von Bauprodukten 
und Bauarten zu ihrem Brand-
verhalten  
Teil 2: Klassifizierung mit den  
Ergebnissen aus den Feuerwider-
standsprüfungen, mit Ausnahme  
von Lüftungsanlagen

Verfahren zur Klassifizierung von Bauprodukten und Bauteilen 
anhand der Ergebnisse von Feuerwiderstandsprüfungen und 
Prüfungen zur Rauchdichtheit entsprechend dem direkten 
Anwendungsbereich der zugehörigen Prüfverfahren. Die Klassifi-
zierung auf der Basis des erweiterten Anwendungsbereichs von 
Versuchsergebnissen wird ebenfalls in dieser Europäischen Norm 
behandelt.

DIN EN 
1363-1

Feuerwiderstandsprüfungen 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Allgemeine Grundsätze für die Bestimmung der Feuerwider-
standsdauer von verschiedenen Bauteilen, die unter genormten 
Bedingungen Feuer ausgesetzt werden. Damit wird das Verhalten 
eines Probekörpers unter definierter Wärmebeanspruchung und 
Druckbedingungen beurteilt. Die Fähigkeit eines Bauteils, hohen 
Temperaturen zu widerstehen, kann damit quantifiziert und z. B. 
Tragfähigkeit,  Raumabschluss und Wärmedämmung (Schutz vor 
Hitzeeinwirkung) beurteilt werden.

DIN EN 
1364-1

Feuerwiderstandsprüfungen  
für nichttragende Bauteile 
Teil 1: Wände

In Verbindung mit DIN EN 1363-1 legt die Norm ein Verfahren 
zur Bestimmung der Feuerwiderstandsdauer von nichttragenden 
Innen- und Außenwänden mit und ohne Verglasung sowie für 
nichttragende Glaswände fest, bei Beflammung von innen oder 
außen. (Gilt nicht für Vorhangfassaden und nichttragende Wände 
mit Türen)

DIN EN 
1364-3

Feuerwiderstandsprüfungen  
für nichttragende Bauteile  
Teil 3: Vorhangfassaden –  
Gesamtausführung

Gilt in Verbindung mit DIN EN 1363-1, Verfahren für Vorhangfas-
saden vom Typ B. Brandbeanspruchung von innen oder außen. 
(Gilt nicht für Doppelfassaden, Systeme zur Fassadenbekleidung 
und hinterlüftete Fassadensysteme an Außenwänden)

DIN EN 
1364-4

Feuerwiderstandsprüfungen  
für nichttragende Bauteile  
Teil 4: Vorhangfassaden –  
Teilausführung

Verfahren zur Bestimmung der Feuerwiderstandsdauer von 
Teilen der Vorhangfassade und der Rand-Dichtung. Für Brüs-
tungspaneele und aufgeständerte Brüstung, für Rand-Dichtung, 
Verankerung am Deckenelement und Kombinationen aus diesen 
Elementen. Grundlage für die Klassifizierung von Vorhangfas-
saden vom Typ A. (Gilt nicht für Doppelfassaden, Systeme zur 
Fassadenbekleidung und hinterlüftete Fassadensysteme an 
Außenwänden)
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Seit November 2016 können Fenster, Türen 
und Tore mit Feuer- und /oder Rauchschutz- 
eigenschaften auf Basis der Europäischen 
Produktnorm DIN EN 16034 mit dem CE-
Kennzeichen versehen werden. Hierfür müs-
sen die Bauteile mit den entsprechenden 
Prüfnormen (siehe Tabelle, DIN EN 1634-
1 für Feuerwiderstand, DIN EN 1634-3 für 
Rauchdichtigkeit sowie DIN EN 1191 für 
selbstschließende Eigenschaft) geprüft und 
in Übereinstimmung mit DIN EN 13501-2 
klassifiziert werden. Während der Koexis-
tenzphase sind alternativ noch nationale 
Kennzeichnungen möglich. Nach Ablauf der 
Koexistenzphase, ab dem 1.11.2019, ist 
die CE-Kennzeichnung Pflicht.

Durch die neuen Europäischen Normen erge-
ben sich für die Produktbeteiligten geänderte 
Verpflichtungen. Für die Zulassung von Pro- 
dukten zum Brandschutz muss von Anfang 
an eine notifizierte Produktzertifizierungsstelle  
(NPZ-Stelle) eingebunden werden, die für die 
relevanten Prüfungen akkreditiert und no-
tifiziert ist. Allerdings eröffnet sich mit der 
Europäischen Harmonisierung und CE-Kenn-
zeichnung nun für Hersteller von Brand-
schutzelementen ein leichterer Zugang zum 
EU-Binnenmarkt.

Eine Produktnorm legt fest, wer was zu 
tun hat. Da es sich bei Bauteilen für den 
Brandschutz um sicherheitsrelevante Pro-
dukte handelt, ist als Verfahren zur Be-
wertung und Überprüfung der Leistungs-
beständigkeit das System 1 festgelegt. Bei 
System 1 ist u. a. eine Fremdüberwachung 
mit jährlichen Kontrollen vorgeschrieben. 
Die NPZ-Stelle trägt als fachliche Aufsicht 
für Prüfungen, Klassifizierungen und Über-
wachungen die Verantwortung. Sie legt 
Produktfamilien und Prüfprogramme fest 
und erstellt den Bericht zur Klassifizierung 
und Erweiterung des Anwendungsbereichs 
(EXAP = Extended Application). Danach prüft 
die NPZ-Stelle beim Hersteller die werks- 
eigene Produktionskontrolle bei einem Erst-
besuch. Erst dann kann sie das „Zertifikat 
für die Bestätigung der Leistungsbestän-
digkeit“ ausstellen, das die Grundlage für 
Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung 
bildet. 

Mit seiner Unterschrift in der Leistungserklä-
rung übernimmt der Hersteller von feuerwi-
derstandsfähigen Bauteilen die volle Haftung 
für die Richtigkeit seiner Werte und Angaben.

Norm Bezeichnung

DIN 4102-5 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse, 
Abschlüsse in Fahrschachtwänden und gegen Feuer widerstandsfähige 
Verglasungen, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

DIN 4102-13 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzvergla-
sungen; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

Nationale Regelungen (Deutschland)
In Deutschland sind für Brandschutzvergla-
sungen übergangsweise noch folgende DIN-
Normen anwendbar (Stand 2017).

Den noch vorhandenen Lücken und Män-
geln der CE-Kennzeichnung, die dem in 
Deutschland geforderten hohen Schutzni-
veau von Bauprodukten und Bauwerken 
nicht genügen, soll bis zu ihrer Beseitigung 
durch freiwillige zusätzliche Angaben bau-
werksbezogen begegnet werden.

Gemäß den Landesbauordnungen (LBO) der 
einzelnen Bundesländer müssen die vom 
Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) öf-

fentlich bekanntgemachten technischen Re-
geln beachtet werden. Derzeit wird das Sys-
tem der Bauregellisten umgestellt. Hierfür 
wurde die neue Muster-Verwaltungsvorschrift 
Technische Baubestimmung (MVV TB) ge-
schaffen, die zukünftig die Mindestanforde-
rungen definieren soll. Da die Umstellung 
nicht abgeschlossen ist und noch einige 
Fragen offen sind, wird das System an dieser 
Stelle nicht näher behandelt. Für weitere In-
formationen siehe www.dibt.de. 

Da nicht alle möglichen Kombinationen geprüft werden können, gibt es Regeln, wie 
Prüfergebnisse auf Varianten des Produkts übertragen werden können. Der so ge-
nannte EXAP-Bericht (EXAP = Extended Application) regelt, welche Änderungen an 
prüftechnisch nachgewiesenen Konstruktionsdetails von feuerwiderstandsfähigen 
Bauteilen zulässig sind. Gemeinsam mit den Prüfergebnissen bildet der EXAP-Bericht 
die Grundlage für die abschließende Klassifizierung von Bauteilen (Produktfamilie) 
bezüglich Feuerwiderstandsklassen und Rauchdichtheit.
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Feuerwiderstandsklassen

Gemäß der Europäischen Norm DIN EN 
13501-2 wird die Klassifizierung des Brand-
verhaltens von Bauprodukten und Bauarten 
durch die Feuerwiderstandsklasse mit einer 

Buchstaben-Zahlen-Kombination angege-
ben. Die verwendeten Abkürzungen sind 
aus dem Französischen übernommen.

W   Wenn zur Strahlungsbegrenzung zusätz-
lich die durchgehende Strahlung beur-
teilt wird (nur in Kombination mit der 
Klassifizierung E möglich).

M   Wenn besondere mechanische Einwir-
kungen berücksichtigt werden.

*) Im Zusammenhang mit Brandschutz wird unter „Wärmedämmung“ der Schutz vor der Hitzeeinwirkung eines 
Brandes verstanden.

Nach 
EN

Eigenschaft Beschreibung Bisher 
nach DIN

E Étanchéité = 
Raumabschluss

Klassifiziert Bauteile mit raumtrennender Funktion, 
die diese Fähigkeit bei Brandbeanspruchung für eine 
bestimmte Zeitdauer beibehalten, ohne Flammen oder 
erhebliche Mengen heißer Gase und Rauch auf die  
feuerabgewandte Seite zu übertragen.

G

I Isolation = 
Wärmedämmung*)

Dito, zusätzlich mit Begrenzung der Oberflächentempera-
tur auf der feuerabgewandten Seite. Die Temperaturerhö-
hung darf im Mittel nicht mehr als 140 K (größter Einzel-
wert max. 180 K) über der Ausgangstemperatur liegen.

F

R Résistance = 
Tragfähigkeit

Klassifiziert die Tragfähigkeit eines Bauteils bei Brand- 
beanspruchung und zusätzlicher Last (Stoß/Zug). 
(Für Glas nicht relevant, da Glas keine tragende Funktion 
übernehmen kann)

Feuerwiderstandsklasse Nach 
DIN EN 13501-2

Nach 
DIN 4102-2

Eigenschaften  
bleiben erhalten für

Verhindert Ausbreitung von Feuer und 
Rauch, aber Durchtritt von Wärme-
strahlung möglich

E 30 G 30 30 Minuten

E 60 G 60 60 Minuten

E 90 G 90 90 Minuten

E 120 G 120 120 Minuten

Wie E, aber mit vermindertem  
Strahlungsdurchgang von  
max. 15 kW/m²

EW 30 30 Minuten

EW 60 60 Minuten

EW 90 90 Minuten

EW 120 120 Minuten

Verhindert Ausbreitung von Feuer und 
Rauch sowie Durchtritt von Wärme- 
strahlung, plus Begrenzung der Tempera-
tur auf der feuerabgewandten Seite

EI 30 F 30 30 Minuten

EI 60 F 60 60 Minuten

EI 90 F 90 90 Minuten

EI 120 F 120 120 Minuten

Klassifizierung Feuerwiderstandsklassen

Die Klassifizierung kann durch folgende Kriterien erweitert werden:

C   Für bewegliche Brandschutzabschlüsse, 
die selbstschließend ausgerüstet sind.

S    Für Bauteile mit besonderer Begren-
zungen der Rauchdurchlässigkeit.

Eine Brandschutzverglasung EI 30 (F30) 
verhindert für einen Zeitraum von mindes-
tens 30 Minuten den Durchtritt von Feuer 
und Rauch und schützt vor Hitzedurch-
gang, sie entspricht der bauaufsichtlichen 
Anforderung „feuerhemmend“. EI 60 (F60) 

ist „hochfeuerhemmend“ und EI 90 (F90) 
kommt bei der Forderung „feuerbeständig“ 
zum Einsatz. EI 120 (F120) kennzeichnet 
eine „Feuerwiderstandsfähigkeit für 120 
Minuten“.

Für lichtdurchlässige Bauteile in vertikaler, 
geneigter oder horizontaler Ausführung sind 
die Feuerwiderstandsklassen E, EW und EI 
relevant.

Die hinter den Buchstaben angegebene Zahl 
steht für die jeweilige Mindestdauer des 
Bauteilwiderstands gegen die Einwirkung 
von Feuer und Rauch. Sie gibt die klassifi-
zierte Feuerwiderstandszeit des Bauteils von 
z. B. 30, 60, 90 oder 120 Minuten an. 

4.4.3
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Brandschutzverglasungen

Feuerwiderstandsklasse E

Lichtdurchlässige Bauteile in vertikaler, ge-
neigter oder horizontaler Ausführung, die ent-
sprechend ihrer Feuerwiderstandsdauer die 
Ausbreitung von Flammen und Rauch ver-
hindern. Der Durchtritt von Wärmestrahlung 
ist nicht eingeschränkt, daher besteht im 
Brandfall die Gefahr der Selbstentzündung 
von Gegenständen hinter der Verglasung.

Feuerwiderstandsklasse EI

Lichtdurchlässige Bauteile in vertikaler, ge-
neigter oder horizontaler Ausführung, die 
dazu bestimmt sind, entsprechend ihrer 
Feuerwiderstandsdauer nicht nur die Aus-
breitung von Feuer und Rauch, sondern 
auch den Durchtritt von Wärmestrahlung zu 
verhindern und die Temperatur auf der feu-
erabgekehrten Seite zu limitieren. Bei dieser 
höchsten Anforderung ist keine signifikante 
Übertragung von Wärme zulässig, die Tem-
peraturerhöhung auf der feuerabgewandten 
Seite darf im Mittelwert maximal 140 K be-
tragen (größter Einzelwert maximal 180 K).

Für die Feuerwiderstandsklasse EI werden 
Sandwichaufbauten aus mehreren Floatglä-
sern mit Zwischenschichten (Thermo-Trans-
formations-Schichten) verwendet, die die En-
ergie des Brandes aufzehren. Die Schichten 
expandieren und bilden als Hitzeschild eine 
feste, zähe Schaumplatte, an der die Scher-
ben der feuerseitigen Floatglasscheibe haf-

Feuerwiderstandsklasse EW

Wie E-Brandschutzverglasungen bietet die 
Feuerwiderstandsklasse einen Raumab-
schluss gegen Flammen und Rauch, jedoch 
zusätzlich mit reduziertem Strahlungs-
durchgang. Dadurch wird die feuerabge-
wandte Seite gegen eine gefährliche Tempe-
raturerhöhung geschützt. Die durchtretende 
Strahlungsleistung darf einen Wert von  
15 kW/m² nicht überschreiten.

Für die Feuerwiderstandsklasse EW werden 
je nach geforderter Feuerwiderstandsdauer 
unterschiedliche Glasaufbauten eingesetzt.

Die Feuerwiderstandsklasse E wird aus Kalk-
Natron-Glas hergestellt, das hierfür speziell 
thermisch vorgespannt und mit einem Heat-
Soak-Test geprüft wird. Dadurch wird eine 
hohe Temperaturwechselbeständigkeit er-
reicht und ein vorzeitiges Versagen im Brand-
fall verhindert. 

E-Brandschutzverglasungen stellen einen 
wirksamen Raumabschluss gegen Rauch und 
Flammen für mindestens 30 Minuten sicher.

Flammen

Rauch

Hitzestrahlung
Flammen

Rauch

Hitzestrahlung

Durchlässig für 
Hitzestrahlung

Flammen

Rauch

Hitzestrahlung

Begrenzter  
Strahlungs- 
durchgang

°C
< 140 K 

Temperatur-
erhöhung
≤ 140 K  
im Mittel,
180 K  
an einer Stelle

gebrochenes 
Glas

Schaum

Floatglas

Thermo-
Transforma-
tions-Schicht

Im Brandfall verdampft das Wasser in der Schicht, unter 
Verbrauch eines Großteils der Wärmeenergie bildet sich 
eine feste, zähe Schaumplatte.

Schematischer Aufbau einer EI-Brandschutzverglasung

ten. Die Anzahl der Thermo-Transformation-
Schichten richtet sich nach der geforderten 
Feuerwiderstandsdauer.

Durch den Aufbau als Verbundgläser bieten 
diese Glasarten zusätzlich erhöhte passive 
Sicherheit.
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Das linke Bild zeigt die zum Prüfungsbeginn 
noch transparente Brandschutzverglasung. 
Mit zunehmender Beflammungsdauer rea-
gieren die Thermo-Transformations-Schichten 
durch das energieverzehrende Aufschäumen 

Jede zugelassene Brandschutzverglasung 
muss auf dem Rahmen mit einem Stahl-
blechschild versehen sein, auf dem folgende 
Angaben dauerhaft eingeprägt sind:

 ¡ Name des Herstellers
 ¡ Produkttypenbezeichnung der Verglasung
 ¡ Feuerwiderstandsklasse
 ¡ Zulassungsnummer 
 ¡ Herstellungsjahr 

Prüfung einer Brandschutzverglasung der Feuerwiderstandsklasse EI

Kennzeichnung von Brandschutzverglasungen

und bilden ein Hitzeschild. Dadurch sind 
Raumabschluss (E) und Wärmedämmung (I) 
sichergestellt. Im rechten Bild ist die Brand-
schutzverglasung nach einer Beflammungs-
dauer von über 30 Minuten zu sehen.


